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Freiwillige Feuerwehr Obertrebra

Im Februar 2018 gab es einen Wechsel an der Spitze der 
Freiwilligen Feuerwehr Obertrebra, seit dieser Zeit ist Jo-
nas Hartinger Ortsbrandmeister und Christof Guderian 
sein Stellvertreter. Doch nicht nur die Führung präsentiert 
sich in jungen Kameraden, generell haben in der Feuer-
wehr die ehemaligen Mitglieder der Jugendfeuerwehr 
mittlerweile ihre Truppmannausbildung abgeschlossen. 
Derzeit sind 17 Kameraden aktive Feuerwehrmänner und 
haben sich bereits durch vielseitige Lehrgänge gut fort-
gebildet. So gibt es auch Atemschutzgeräteträger in der 
Obertrebraer Feuerwehr. Doch nicht nur externe Lehrgän-
ge werden genutzt, auch intern bereiten sich die Kame-
raden auf mögliche Einsätze vor. So wurden im Sommer 

unter fachkundiger Anleitung zwei Bäume am Teich in 
Obertrebra gefällt. Dazu waren die Kameraden zahlreich 
erschienen. Dennoch werden noch immer Freiwillige ge-
sucht, die unsere Feuerwehr aktiv unterstützen. Denn 
Echteinsätze können schneller kommen als erwartet. 
Nicht nur zur Brandbekämpfung werden Feuerwehrmän-
ner/ frauen benötigt, auch für den Hochwasserschutz, an-
dere Naturkatastrophen oder zur Absicherung von Unfall-
stellen. Wer also Lust hat die Kameraden der Freiwilligen 
Feuerwehr Obertrebra zu unterstützen kann sich beim 
Ortsbrandmeister melden.

Darja Barth, Obertrebraer Burschenverein e.V.
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Landgemeinde Stadt Bad Sulza

Wahlbekanntmachung  
für die Landgemeinde Stadt Bad Sulza

Wahl zum 7. Thüringer Landtag am 27. Oktober 2019

1.
Am 27. Oktober 2019 findet die Wahl zum 7. Thüringer Land-
tag von 08.00 bis 18.00 Uhr statt.

2.
Die Landgemeinde Stadt Bad Sulza mit ihren Ortschaften bilden 
neun Wahlbezirke.
Die Wahlräume befinden sich:

Stimm-
bezirk

Ort / Ortsteil Lage / Wahlraumanschrift

0001 Bad Sulza Rathaus, Markt 1
0002 Bad Sulza Historisches Inhalatorium,

Kurpark 2
0003 Bad Sulza Seniorenbegegnungsstätte,

Salzstraße 32
0004 Auerstedt Vereinshaus,

Reisdorfer Straße 110
0005 Flurstedt Dorfgemeinschaftshaus,

In Flurstedt 31a
0006 Gebstedt Gasthof zur Post,

Gebstedt 31
0007 Ködderitzsch Gemeindehaus,

Ködderitzsch 6
0008 Reisdorf Dorfgemeinschaftshaus,

Reisdorfer Dorfstraße 10
0009 Wickerstedt Ortschaftsbüro,

Hauptstraße 16

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis 
spätestens 6. Oktober 2019 übersandt worden sind, sind der 
Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlbe-
rechtigte zu wählen hat.

Zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses ist für alle Mitgliedsge-
meinden der erfüllenden Gemeinde Bad Sulza ein gemeinsamer 
Briefwahlvorstand gebildet worden.
Der Briefwahlvorstand der erfüllenden Gemeinde tritt zur Ermitt-
lung des Briefwahlergebnisses um 16.00 Uhr im Rathaus Bad 
Sulza, Markt 1, Raum 08, zusammen.

3.
Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbe-
zirkes wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist.
Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personal-
ausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei 
Betreten des Wahlraumes den Stimmzettel ausgehändigt.
Jeder Wähler hat eine Wahlkreisstimme und eine Landesstim-
me.

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer

a) für die Wahl im Wahlkreis die Namen der Bewerber der zu-
gelassenen Wahlkreisvorschläge unter Angabe der Partei, 
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, bei 
anderen Wahlkreisvorschlägen außerdem das Kennwort und 
rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis für die 
Kennzeichnung,

b) für die Wahl nach Landeslisten die Bezeichnung der Par-
teien, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch 
dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber der 
zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeich-
nung einen Kreis für die Kennzeichnung.

Der Wähler gibt
seine Wahlkreisstimme in der Weise ab,

Öffentliche Bekanntmachungen  
und amtliche Mitteilungen

Verwaltungsbereich  
erfüllende Gemeinde

Verwaltung bleibt geschlossen
Am Freitag, dem 1. November 2019, bleibt das Rathaus 
geschlossen.
Ich bitte unsere Bürgerinnen und Bürger um Beachtung.

Dirk Schütze
Bürgermeister

Änderung der Öffnungszeiten  
des Standesamt Bad Sulza
Das Standesamt der Stadt Bad Sulza ist ab sofort nur

dienstags von 14 Uhr bis 16 Uhr und
donnerstags von 14 Uhr bis 18 Uhr

geöffnet.

Telefonisch sind die Ansprechpartner unter der Telefonnummer 
036461 241-32 oder per Mail (manuela.goebel@bad-sulza.de) 
erreichbar.

Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Simone Polster
Hauptamtsleiterin

Dokumente liegen zur Abholung bereit
Bürger, die für ihren beantragten Ausweis den PIN-Brief erhalten 
haben (unter 16 Jahre bitte nachfragen) und Bürger, die einen 
Reisepass bis 13.09.2019 beantragten, können diese Doku-
mente während der Öffnungszeiten im Einwohnermeldeamt Bad 
Sulza abholen.

Bitte bringen Sie Ihre bisherigen (alten) Dokumente mit.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Einwohnermeldeamt

Erinnerung - Hundesteuer

Das Halten eines über 4 Monate alten 
Hundes im Gebiet der Landgemeinde 
Bad Sulza, mit all Ihren Ortschaften, un-
terliegt der Besteuerung nach Maßgabe 
der Hundesteuersatzung.

Wichtige Fakten:
•	 Die Anmeldung muss innerhalb von 

zwei Wochen nach Anschaffung des Hundes erfolgen
•	 Hundesteuer ist jährlich am 01.07. fällig
•	 Steuersatz für den 1. Hund : 40,00 €, jeder weitere Hund : 

70,00 €
•	 Hunde müssen gem. § 2 ThürGefG gechippt und haftpflicht-

versichert sein

-> Das Anmeldeformular finden Sie unter www.bad-sulza.de im 
Formularcenter oder direkt im Rathaus.

Wer seinen Hund vorsätzlich oder leichtfertig nicht oder nicht 
rechtzeitig anmeldet begeht eine Ordnungswidrigkeit, die mit 
einem Bußgeld geahndet werden kann.

Kämmerei/Ordnungsamt Bad Sulza
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Das war KEIN einfacher, aber ein NOTWENDIGER Weg.

Wir alle wissen nicht, was die Zukunft bringt, aber wir können 
daran arbeiten.

Insgesamt wohnen dann rund 7.500 Einwohner in der neuen 
Landgemeinde Stadt Bad Sulza und rund 1 Million € Gewerbe-
steueraufkommen werden wir gemeinsam verwalten.

Heute liegt es noch an uns, den Eingliederungsvertrag auf den 
Weg zu bringen und in der Anlage die Investitionen in den zu-
künftigen Ortschaften festzulegen und zu beschließen.

Ab Januar 2020 wird auch unser Parlament größer und bis 2024 
werden 10 Gemeinderäte der ehemaligen Einheitsgemeinde im 
Stadtrat Platz finden und politisch mitgestalten.

Alle Ängste und Sorgen, notwendige Investitionen in den kur-
städtischen Bereich würden so wegfallen, kann ich verneinen.

Diese Landgemeinde Stadt Bad Sulza ist sich bewusst, dass die 
Stadt Bad Sulza, als Zentrum der Kur und Reha erhalten bleiben 
muss.

Hier wird sich auch das politische Zentrum der Landgemeinde 
mit Rathaus befinden.

Trotzdem werden wir in Wormstedt unser Bürger-Service-Büro 
erhalten. In diesem Rahmen wurde auch ein Antrag beim Innen-
ministerium abgegeben.

Natürlich wird spätesten 2024 dieses System der Bürgerbetreu-
ung hinterfragt, denn in der Zukunft hoffen wir, im Rahmen von 
Digitalisierung, Breitbandausbau und gläsernem Rathaus, einen 
großen Bereich für den Bürger schneller und unbürokratischer 
regeln und entscheiden zu können.

In diesem Sinne wünsche ich mir eine gute Debatte und einen 
positiven Beschluss des Eingliederungsvertrages mit Anhang 
(zu den Investitionen in den neuen Ortschaften) zwischen der 
Einheitsgemeinde Saaleplatte und der Landgemeinde Stadt Bad 
Sulza.

Auf eine GEMEINSAME und POSITIVE Entwicklung!

Danke.

Dirk Schütze
Bürgermeister der Landgemeinde Stadt Bad Sulza

Beschlüsse der IV. Sitzung des Stadtrates 
vom 12. September 2019
Die Veröffentlichung erfolgt vorbehaltlich der Bestätigung der 
Niederschrift dieser Stadtratssitzung durch den Stadtrat.

Öffentliche Sitzung

Beschlussnummer 39 - IV / 2019
Beschluss zum Geschäftsordnungsantrag
Erweiterung der Tagesordnung
Der Stadtrat der Stadt Bad Sulza beschließt, dem Antrag des 
Bürgermeisters auf Erweiterung der Tagesordnung gemäß § 11 
i.V.m. § 3 Abs. 3 b Geschäftsordnung für den Stadtrat und die 
Ausschüsse der Stadt Bad Sulza zuzustimmen.
Die Tagesordnung wird um folgenden Tagesordnungspunkt (TOP 
4) verkürzt:
Ergänzende personelle Besetzung eines Stellvertreters in den 
Kurort- und Ortschaftsentwicklungsausschuss des Stadtrates 
der Stadt Bad Sulza.
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen.

Beschlussnummer 40- IV / 2019
Beschluss zur personellen Besetzung der Gesellschafter-
versammlung der Kurgesellschaft mbH
Der Stadtrat der Stadt Bad Sulza beschließt gemäß § 9 Absatz 
1 des Gesellschaftsvertrages vom 22.06.1995, auf Vorschlag der 
im Stadtrat vertretenen Fraktionen, die Berufung des nachfolgen-
den Mitgliedes des Stadtrates in die Gesellschafterversammlung 
der Kurgesellschaft Heilbad Bad Sulza mbH.
Neben dem Bürgermeister und des bereits berufenen Stadt-
ratsmitgliedes Frau Dr. Elke-Martina Jung wird Herr Dr. Matthias 
Starrach in die Gesellschafterversammlung entsendet.
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen.

dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels durch ein in ei-
nen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soll,

und seine Landesstimme in der Weise,
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in ei-
nen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlzelle des Wahl-
raumes oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet 
und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht 
erkennbar ist.

4.
Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung 
erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses 
im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das 
ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.

5.
Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im 
Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses 
Wahlkreises oder

b) durch Briefwahl
teilnehmen.

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Stadtver-
waltung Bad Sulza, im Rathaus Bad Sulza, Markt 1, Meldeamt, 
einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Wahlumschlag so-
wie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen 
Wahlbrief mit dem Stimmzettel (in verschlossenem Stimmzettel-
umschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig 
der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle übersen-
den, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. 
Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben 
werden.

6.
Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur 
persönlich ausüben (§ 15 Absatz 4 des Thüringer Landeswahl-
gesetzes).
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer 
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheits-
strafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch 
ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Bad Sulza, 17. Oktober 2019
gez. Dirk Schütze
Bürgermeister

Rede / Information des Bürgermeisters zur 
Stadtratssitzung am 12. September 2019

Sehr geehrte Stadträte,
meine sehr geehrten Damen 
und Herren, Ortschafts-
bürgermeisterinnen und 
Ortschaftsbürgermeister,
werte Amtsleiterinnen,  
Amtsleiter und werte  
Frau Kurdirektorin,
werte Pressevertreter,  
werte Gäste,

am heutige Donnerstag, den  
12. September 2019, um 
12:08:30 Uhr, beschloss der 
Thüringer Landtag EINSTIMMIG, mit Enthaltung der CDU Frak-
tion, die Eingliederung der Einheitsgemeinde Saaleplatte in die 
Landgemeinde Stadt Bad Sulza.

Somit sind alle rechtlichen Voraussetzungen geschaffen, ab dem 
01.01.2020 GEMEINSAM eine erweiterte Landgemeinde zu bil-
den.

Rund 2.900 Menschen werden sich zukünftig als neue Einwoh-
ner UNSERER Landgemeinde sehen.
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Beschlussnummer 46 - IV / 2019
Beschluss zum Vertrag über die Eingliederung der
Gemeinde Saaleplatte in die Landgemeinde Stadt Bad Sulza
Der Stadtrat der Stadt Bad Sulza beschließt in öffentlicher Sit-
zung, dem als Anlage beigefügten Vertrag über die Eingliede-
rung der Gemeinde Saaleplatte in die Landgemeinde Stadt Bad 
Sulza mit den beschlossenen Änderungen zuzustimmen.
Der Bürgermeister wird beauftragt, die Vertragsunterzeichnung 
vorzunehmen.
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen.

Nichtöffentliche Sitzung

In der nichtöffentlichen Sitzung wurde über Personalangelegen-
heiten diskutiert.

Dirk Schütze
Bürgermeister

Öffentliche Sitzungen
Die nächsten öffentlichen Sitzungen des Hauptausschusses und 
des Stadtrates finden an folgenden Terminen statt:

Stadtratssitzung:
am Donnerstag, dem 17. Oktober 2019, um 19.00 Uhr,
im Sportlerheim der SG Medizin Bad Sulza,
Am Sportplatz 1,

Hauptausschusssitzung:
am Dienstag, dem 5. November 2019, um 18.00 Uhr,
im Sitzungszimmer des Rathauses, Raum 08

Die Tagesordnungspunkte entnehmen Sie bitte zu gegebener 
Zeit den öffentlichen Bekanntmachungen an den Verkündungs-
tafeln, unserer Internetseite oder der Vorankündigung in der Ta-
gespresse.

Dirk Schütze
Bürgermeister

Neue Verwaltungsstruktur im Rathaus  
der Landgemeinde Stadt Bad Sulza
Seit dem 1. September verfügt die Verwaltung im Rathaus der 
Landgemeinde Stadt Bad Sulza über ein neues Organigramm 
ihrer Struktur.
Im Vorfeld wurde der Hauptausschuss, der Stadtrat, der Perso-
nalrat und auch das Personal informiert.
So wird es ab dem 1. September nur noch 2 Ämter geben. Allge-
meine Verwaltung/Kämmerei sowie Bau- und Ordnungsamt.
Frau Simone Polster wird weiter das Amt 1 führen, welches sich 
nunmehr aus der Allgemeinen Verwaltung und der Kämmerei zu-
sammensetzt
Der Hauptausschuss beschloss, die Leitung des Amt 2 Bau- und 
Ordnungsamt mit dem bisherigen Koordinator für Kurort-und Ort-
schaftsentwicklung, Herrn Jörg Hammer, zu besetzen und zum 
neuen Amtsleiter zu bestimmen.
Notwendig wurde die Veränderung der Struktur, da zum einen 
der neue Bauamtsleiter sein Arbeitsverhältnis nicht antreten 
kann und der bisherige Ordnungsamtsleiter bis auf unbestimmte 
Zeit vom Dienst enthoben wurde.
Weiterhin wird es parallel zum Bürgermeister eine Stabsstelle 
„Organisation Digitales der Stadt Bad Sulza“ geben. Diese wird 
dem ehrenamtlichen Beigeordneten, Herrn Heinz-Jürgen Kron-
berg zugeordnet.
Damit erhält der ehrenamtliche Beigeordnete zum ersten Mal 
eine bestimmte Aufgabe, neben der Vertretung des Bürgermeis-
ters. Hier geht es u.a. um die Internetpräsenz und die Weiterent-
wicklung der Internetseite der Stadt Bad Sulza.
Bis Mitte September sollen die internen Stellenbesetzungen der 
Sachgebietsleitungen für Allgemeine Verwaltung, Kämmerei und 
Bauamt ausgeschrieben und zeitnah besetzt werden.
Außerdem werden so mit den zukünftigen Leitungskräften Struk-
turen geschaffen, die auch die personellen Übergänge von Mitar-
beiterinnen zu Rentnerinnen/ Pensionärinnen geschaffen, denn 
in den nächsten Monaten werden wenigsten 2 Mitarbeiterinnen 
die Verwaltung verlassen.

Beschlussnummer 41 - IV / 2019
Beschluss zu § 2 Abs. 2 des Vertrages über die Eingliede-
rung der Gemeinde Saaleplatte in die Landgemeinde Stadt 
Bad Sulza
Der Stadtrat der Stadt Bad Sulza beschließt, den § 2 Abs. 2 des 
Vertrages über die Eingliederung der Gemeinde Saaleplatte in 
die Landgemeinde Stadt Bad Sulza in vollem Wortlaut beizube-
halten.
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen.

Beschlussnummer 42 - IV / 2019
Beschluss zu § 8 Abs. 5 Satz 2 des Vertrages über die Ein-
gliederung der Gemeinde Saaleplatte in die Landgemeinde 
Stadt Bad Sulza
Der Stadtrat der Stadt Bad Sulza beschließt, den § 8 Abs. 5 Satz 
2 des Vertrages über die Eingliederung der Gemeinde Saaleplat-
te in die Landgemeinde Stadt Bad Sulza wird wie folgt geändert:
Die Kindertagesstätte „Unter den Windrädern“ im OT Eckolstädt 
bleibt in Kommunaler Trägerschaft.
wird geändert in
Die Kindertagesstätte „Unter den Windrädern“ im OT Eckolstädt 
soll nach Möglichkeit in Kommunaler Trägerschaft bleiben.
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen.

Beschlussnummer 43 - IV / 2019
Beschluss zu § 8 Abs. 6 Satz 1 des Vertrages über die Ein-
gliederung der Gemeinde Saaleplatte in die Landgemeinde 
Stadt Bad Sulza
Der Stadtrat der Stadt Bad Sulza beschließt, den § 8 Abs. 6 Satz 
1 des Vertrages über die Eingliederung der Gemeinde Saaleplat-
te in die Landgemeinde Stadt Bad Sulza wird wie folgt geändert:
Die bestehenden Standorte der Freiwilligen Feuerwehr der auf-
gelösten Gemeinde bleiben bestehen, gemäß dem Brandschutz-
konzept der Gemeinde Saaleplatte, insofern die Einsatzbereit-
schaft der einzelnen Ortswehren gesichert ist.
wird geändert in
Die bestehenden Standorte der Freiwilligen Feuerwehr der auf-
gelösten Gemeinde bleiben bestehen, insofern die Einsatzbereit-
schaft der einzelnen Ortswehren gesichert ist. Das Brandschutz-
konzept der Gemeinde Saaleplatte wird in die Konzeption zur 
Gewährleistung des Örtlichen Brandschutzes und der Allgemei-
nen Hilfe der Stadt Bad Sulza und deren Ortschaften eingear-
beitet.
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen.

Beschlussnummer 44 - IV / 2019
Beschluss zu § 8 Abs. 8 Satz 4 des Vertrages über die Ein-
gliederung der Gemeinde Saaleplatte in die Landgemeinde 
Stadt Bad Sulza
Der Stadtrat der Stadt Bad Sulza beschließt, den § 8 Abs. 8 Satz 
4 des Vertrages über die Eingliederung der Gemeinde Saaleplat-
te in die Landgemeinde Stadt Bad Sulza wird wie folgt geändert:
Das Bürgerbüro bleibt solange erhalten, wie Bedarf und Notwen-
digkeit es erfordern.
wird geändert in
Das Bürgerbüro bleibt solange erhalten, wie Bedarf, Notwendig-
keit und Wirtschaftlichkeit es erfordern.
Der Beschluss wurde mehrheitlich angenommen.

Beschlussnummer 45 - IV / 2019
Beschluss zu § 9 Abs. 1 Satz 4 des Vertrages über die Ein-
gliederung der Gemeinde Saaleplatte in die Landgemeinde 
Stadt Bad Sulza
Der Stadtrat der Stadt Bad Sulza beschließt, den § 9 Abs. 1 Satz 
4 des Vertrages über die Eingliederung der Gemeinde Saaleplat-
te in die Landgemeinde Stadt Bad Sulza wird wie folgt geändert:
Die Fusionsprämie des Landes Thüringen in Höhe von 200,00 
Euro pro Einwohner soll entsprechend der Einwohnerzahl auf 
die Ortsteile der Gemeinde Saaleplatte aufgeteilt werden und für 
die laut Anlage 1 aufgeführten Investitionsmaßnahmen genutzt 
werden..
wird geändert in
Die Fusionsprämie des Landes Thüringen in Höhe von 200,00 
Euro pro Einwohner der Gemeinde Saaleplatte soll entspre-
chend der Einwohnerzahl auf die Ortsteile der Gemeinde Saa-
leplatte aufgeteilt werden und für die laut Anlage 1 aufgeführten 
Investitionsmaßnahmen genutzt werden.
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen.
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Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei 
Betreten des Wahlraumes den Stimmzettel ausgehändigt.
Jeder Wähler hat eine Wahlkreisstimme und eine Landesstim-
me.

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer

a) für die Wahl im Wahlkreis die Namen der Bewerber der zu-
gelassenen Wahlkreisvorschläge unter Angabe der Partei, 
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, bei 
anderen Wahlkreisvorschlägen außerdem das Kennwort und 
rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis für die 
Kennzeichnung,

b) für die Wahl nach Landeslisten die Bezeichnung der Par-
teien, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch 
dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber der 
zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeich-
nung einen Kreis für die Kennzeichnung.

Der Wähler gibt
seine Wahlkreisstimme in der Weise ab,

dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels durch ein in ei-
nen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soll,

und seine Landesstimme in der Weise,
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in ei-
nen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlzelle des Wahl-
raumes oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet 
und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht 
erkennbar ist.

4.
Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung 
erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses 
im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das 
ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.

5.
Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im 
Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses 
Wahlkreises oder

b) durch Briefwahl
teilnehmen.

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Stadtver-
waltung Bad Sulza, im Rathaus Bad Sulza, Markt 1, Meldeamt, 
einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Wahlumschlag so-
wie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen 
Wahlbrief mit dem Stimmzettel (in verschlossenem Stimmzettel-
umschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig 
der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle übersen-
den, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. 
Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben 
werden.

6.
Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur 
persönlich ausüben (§ 15 Absatz 4 des Thüringer Landeswahl-
gesetzes).
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer 
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheits-
strafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch 
ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Eberstedt, 17. Oktober 2019
gez. Hans-Otto Sulze
Bürgermeister

Zudem wird es zeitnah, im Rahmen von Arbeitsfeldbeschreibun-
gen, Personalgespräche geben, hier sollen sich die Beschäftig-
ten in ihren Bereichen bestätigen oder Wünsche der Umsetzung 
mitteilen, um sie in die zukünftige Struktur optimal einzubauen.
Wie versprochen, wird es zum 01.01.2020 für die Feuerwehren 
in der Landgemeinde einen hauptamtlichen Gerätewart geben. 
Dazu laufen die Gespräche im Bauhof und in der Feuerwehr.
Hiermit reagieren Bürgermeister und Verwaltung auf den Hinweis 
der Stadträte wieder eine struktursichere und effizient arbeitende 
Verwaltung den Bürgern anbieten zu können.

Im Amtsblatt November 2019 sollen, nachdem die neuen Ar-
beitsverträge zu den Ausschreibungen der Sachgebietsleitung 
unterschrieben wurden, die personellen Bestzungen bekanntge-
geben werden.
Für Fragen stehen Ihnen immer unsere Mitarbeiter_innen zur 
Verfügung.

Dirk Schütze
Bürgermeister der Landgemeinde Stadt Bad Sulza

Ortschaft Ködderitzsch

Mitteilung der Kämmerei Stadt Bad Sulza
Wir möchten nochmals alle Bürger der Ortschaft Ködderitzsch 
darauf hinweisen, dass die Bankverbindung der ehemaligen 
Gemeinde Ködderitzsch, IBAN: DE37 8205 1000 0535 0024 83, 
zum 31.12.2019 geschlossen wird.

Überweisungen sind künftig nur noch auf die Bankverbin-
dung bei der

Sparkasse Mittelthüringen
BIC: HELADEF1WEM
IBAN: DE14 8205 1000 0535 0003 75

vorzunehmen.

Dagmar Schaaf
Amtsleiterin

Gemeinde Eberstedt

Wahlbekanntmachung 
für die Gemeinde Eberstedt

Wahl zum 7. Thüringer Landtag am 27. Oktober 2019

1.
Am 27. Oktober 2019 findet die Wahl zum 7. Thüringer Land-
tag von 08.00 bis 18.00 Uhr statt.

2.
Die Gemeinde Eberstedt bildet einen Wahlbezirk.
Der Wahlraum befindet sich im Gemeindeamt, Dorfstraße 50.

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis 
spätestens 6. Oktober 2019 übersandt worden sind, sind der 
Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlbe-
rechtigte zu wählen hat.

Zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses ist für alle Mitgliedsge-
meinden der erfüllenden Gemeinde Bad Sulza ein gemeinsamer 
Briefwahlvorstand gebildet worden.
Der Briefwahlvorstand der erfüllenden Gemeinde tritt zur Ermitt-
lung des Briefwahlergebnisses um 16.00 Uhr im Rathaus Bad 
Sulza, Markt 1, Raum 08, zusammen.

3.
Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbe-
zirkes wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist.
Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personal-
ausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.
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Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlzelle des Wahl-
raumes oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet 
und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht 
erkennbar ist.

4.
Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung 
erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses 
im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das 
ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.

5.
Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im 
Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses 
Wahlkreises oder

b) durch Briefwahl
teilnehmen.

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Stadtver-
waltung Bad Sulza, im Rathaus Bad Sulza, Markt 1, Meldeamt, 
einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Wahlumschlag so-
wie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen 
Wahlbrief mit dem Stimmzettel (in verschlossenem Stimmzettel-
umschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig 
der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle übersen-
den, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. 
Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben 
werden.

6.
Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur 
persönlich ausüben (§ 15 Absatz 4 des Thüringer Landeswahl-
gesetzes).
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer 
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheits-
strafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch 
ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Großheringen, 17. Oktober 2019
gez. Jens Baumbach
Bürgermeister

Gemeinde Niedertrebra

Wahlbekanntmachung  
für die Gemeinde Niedertrebra

Wahl zum 7. Thüringer Landtag am 27. Oktober 2019

1.
Am 27. Oktober 2019 findet die Wahl zum 7. Thüringer Land-
tag von 08.00 bis 18.00 Uhr statt.

2.
Die Gemeinde Niedertrebra bildet einen Wahlbezirk.
Der Wahlraum befindet sich im Dorfgemeinschaftshaus, 
Dorfstraße 49.

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis 
spätestens 6. Oktober 2019 übersandt worden sind, sind der 
Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlbe-
rechtigte zu wählen hat.

Zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses ist für alle Mitgliedsge-
meinden der erfüllenden Gemeinde Bad Sulza ein gemeinsamer 
Briefwahlvorstand gebildet worden.
Der Briefwahlvorstand der erfüllenden Gemeinde tritt zur Ermitt-
lung des Briefwahlergebnisses um 16.00 Uhr im Rathaus Bad 
Sulza, Markt 1, Raum 08, zusammen.

3.
Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbe-
zirkes wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist.
Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personal-
ausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.

Gemeinde Großheringen

Einwohnerversammlung Großheringen
Die Gemeinde Großheringen lädt ein

zur Einwohnerversammlung

am Freitag, 15.11.2019
in die “Gaststätte Feldschlösschen“

Beginn: 19:30 Uhr

Jens Baumbach
Bürgermeister

Wahlbekanntmachung  
für die Gemeinde Großheringen

Wahl zum 7. Thüringer Landtag am 27. Oktober 2019

1.
Am 27. Oktober 2019 findet die Wahl zum 7. Thüringer Land-
tag von 08.00 bis 18.00 Uhr statt.

2.
Die Gemeinde Großheringen bildet einen Wahlbezirk.
Der Wahlraum befindet sich in der Gaststätte „Feldschlöß-
chen“, Sulzaer Straße 4.

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis 
spätestens 6. Oktober 2019 übersandt worden sind, sind der 
Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlbe-
rechtigte zu wählen hat.

Zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses ist für alle Mitgliedsge-
meinden der erfüllenden Gemeinde Bad Sulza ein gemeinsamer 
Briefwahlvorstand gebildet worden.
Der Briefwahlvorstand der erfüllenden Gemeinde tritt zur Ermitt-
lung des Briefwahlergebnisses um 16.00 Uhr im Rathaus Bad 
Sulza, Markt 1, Raum 08, zusammen.

3.
Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbe-
zirkes wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist.
Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personal-
ausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei 
Betreten des Wahlraumes den Stimmzettel ausgehändigt.
Jeder Wähler hat eine Wahlkreisstimme und eine Landesstim-
me.

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer

a) für die Wahl im Wahlkreis die Namen der Bewerber der zu-
gelassenen Wahlkreisvorschläge unter Angabe der Partei, 
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, bei 
anderen Wahlkreisvorschlägen außerdem das Kennwort und 
rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis für die 
Kennzeichnung,

b) für die Wahl nach Landeslisten die Bezeichnung der Par-
teien, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch 
dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber der 
zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeich-
nung einen Kreis für die Kennzeichnung.

Der Wähler gibt
seine Wahlkreisstimme in der Weise ab,

dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels durch ein in ei-
nen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soll,

und seine Landesstimme in der Weise,
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in ei-
nen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.
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Gemeinde Obertrebra

Wahlbekanntmachung  
für die Gemeinde Obertrebra

Wahl zum 7. Thüringer Landtag am 27. Oktober 2019

1.
Am 27. Oktober 2019 findet die Wahl zum 7. Thüringer Land-
tag von 08.00 bis 18.00 Uhr statt.

2.
Die Gemeinde Obertrebra bildet einen Wahlbezirk.
Der Wahlraum befindet sich im Dorfgemeinschaftshaus, 
Dorfstraße 64.

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis 
spätestens 6. Oktober 2019 übersandt worden sind, sind der 
Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlbe-
rechtigte zu wählen hat.

Zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses ist für alle Mitgliedsge-
meinden der erfüllenden Gemeinde Bad Sulza ein gemeinsamer 
Briefwahlvorstand gebildet worden.
Der Briefwahlvorstand der erfüllenden Gemeinde tritt zur Ermitt-
lung des Briefwahlergebnisses um 16.00 Uhr im Rathaus Bad 
Sulza, Markt 1, Raum 08, zusammen.

3.
Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbe-
zirkes wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist.
Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personal-
ausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei 
Betreten des Wahlraumes den Stimmzettel ausgehändigt.
Jeder Wähler hat eine Wahlkreisstimme und eine Landesstim-
me.

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer

a) für die Wahl im Wahlkreis die Namen der Bewerber der zu-
gelassenen Wahlkreisvorschläge unter Angabe der Partei, 
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, bei 
anderen Wahlkreisvorschlägen außerdem das Kennwort und 
rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis für die 
Kennzeichnung,

b) für die Wahl nach Landeslisten die Bezeichnung der Par-
teien, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch 
dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber der 
zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeich-
nung einen Kreis für die Kennzeichnung.

Der Wähler gibt
seine Wahlkreisstimme in der Weise ab,

dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels durch ein in ei-
nen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soll,

und seine Landesstimme in der Weise,
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in ei-
nen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlzelle des Wahl-
raumes oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet 
und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht 
erkennbar ist.

4.
Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung 
erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses 
im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das 
ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.

5.
Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im 
Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,

Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei 
Betreten des Wahlraumes den Stimmzettel ausgehändigt.
Jeder Wähler hat eine Wahlkreisstimme und eine Landesstim-
me.
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer

a) für die Wahl im Wahlkreis die Namen der Bewerber der zu-
gelassenen Wahlkreisvorschläge unter Angabe der Partei, 
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, bei 
anderen Wahlkreisvorschlägen außerdem das Kennwort und 
rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis für die 
Kennzeichnung,

b) für die Wahl nach Landeslisten die Bezeichnung der Par-
teien, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch 
dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber der 
zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeich-
nung einen Kreis für die Kennzeichnung.

Der Wähler gibt
seine Wahlkreisstimme in der Weise ab,

dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels durch ein in ei-
nen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soll,

und seine Landesstimme in der Weise,
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in ei-
nen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlzelle des Wahl-
raumes oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet 
und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht 
erkennbar ist.

4.
Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung 
erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses 
im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das 
ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.

5.
Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im 
Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses 
Wahlkreises oder

b) durch Briefwahl
teilnehmen.

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Stadtver-
waltung Bad Sulza, im Rathaus Bad Sulza, Markt 1, Meldeamt, 
einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Wahlumschlag so-
wie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen 
Wahlbrief mit dem Stimmzettel (in verschlossenem Stimmzettel-
umschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig 
der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle übersen-
den, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. 
Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben 
werden.

6.
Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur 
persönlich ausüben (§ 15 Absatz 4 des Thüringer Landeswahl-
gesetzes).
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer 
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheits-
strafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch 
ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Niedertrebra, 17. Oktober 2019
gez. Jörg Geyer
Bürgermeister
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b) für die Wahl nach Landeslisten die Bezeichnung der Par-
teien, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch 
dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber der 
zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeich-
nung einen Kreis für die Kennzeichnung.

Der Wähler gibt
seine Wahlkreisstimme in der Weise ab,
 dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels durch ein in ei-

nen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soll,

und seine Landesstimme in der Weise, 
 dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in 

einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlzelle des Wahl-
raumes oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet 
und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht 
erkennbar ist.

4.
Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung 
erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses 
im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das 
ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.

5.
Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im 
Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses 

Wahlkreises oder
b) durch Briefwahl
teilnehmen.

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Stadtver-
waltung Bad Sulza, im Rathaus Bad Sulza, Markt 1, Meldeamt, 
einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Wahlumschlag so-
wie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen 
Wahlbrief mit dem Stimmzettel (in verschlossenem Stimmzettel-
umschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig 
der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle übersen-
den, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. 
Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben 
werden.

6.
Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur 
persönlich ausüben (§ 15 Absatz 4 des Thüringer Landeswahl-
gesetzes).
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer 
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheits-
strafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch 
ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Rannstedt, 17. Oktober 2019
gez. Horst Krocker
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
Gemäß § 21 der Thüringer Kommunalordnung – ThürKO, in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 
41), zuletzt mehrfach geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
10. April 2018 (GVBl. S. 74), in Verbindung mit § 1 Abs. 2 der 
Thüringer Bekanntmachungsverordnung – ThürBekVO - wird die

Sechste Satzung zur Änderung der Hauptsatzung

bekannt gemacht.

Der Eingang der Satzung zur Vorlage bei der Rechtsaufsichtbe-
hörde gemäß § 21 Absatz (3) ThürKO wurde mit Schreiben vom 
24.09.2019, Faxeingang am 24.09.2019, bestätigt.
Einer vorfristigen Bekanntmachung wurde zugestimmt.

Belehrung gemäß § 21 Absatz (4) ThürKO:
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die nicht 
die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung 
betreffen, können schriftlich unter Darlegung des Sachverhaltes 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses 
Wahlkreises oder

b) durch Briefwahl
teilnehmen.

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Stadtver-
waltung Bad Sulza, im Rathaus Bad Sulza, Markt 1, Meldeamt, 
einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Wahlumschlag so-
wie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen 
Wahlbrief mit dem Stimmzettel (in verschlossenem Stimmzettel-
umschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig 
der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle übersen-
den, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. 
Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben 
werden.

6.
Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur 
persönlich ausüben (§ 15 Absatz 4 des Thüringer Landeswahl-
gesetzes).
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer 
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheits-
strafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch 
ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Obertrebra, 17. Oktober 2019
gez. Dieter Feldrappe
Bürgermeister

Gemeinde Rannstedt

Wahlbekanntmachung 
für die Gemeinde Rannstedt

Wahl zum 7. Thüringer Landtag am 27. Oktober 2019

1.
Am 27. Oktober 2019 findet die Wahl zum 7. Thüringer Land-
tag von 08.00 bis 18.00 Uhr statt.

2.
Die Gemeinde Rannstedt bildet einen Wahlbezirk.
Der Wahlraum befindet sich im Dorfgemeinschaftshaus, 
Dorfstraße 10.

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis 
spätestens 6. Oktober 2019 übersandt worden sind, sind der 
Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlbe-
rechtigte zu wählen hat.

Zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses ist für alle Mitgliedsge-
meinden der erfüllenden Gemeinde Bad Sulza ein gemeinsamer 
Briefwahlvorstand gebildet worden.
Der Briefwahlvorstand der erfüllenden Gemeinde tritt zur Ermitt-
lung des Briefwahlergebnisses um 16.00 Uhr im Rathaus Bad 
Sulza, Markt 1, Raum 08, zusammen.

3.
Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbe-
zirkes wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist.
Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personal-
ausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei 
Betreten des Wahlraumes den Stimmzettel ausgehändigt.
Jeder Wähler hat eine Wahlkreisstimme und eine Landesstim-
me.

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer
a) für die Wahl im Wahlkreis die Namen der Bewerber der zu-

gelassenen Wahlkreisvorschläge unter Angabe der Partei, 
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, bei 
anderen Wahlkreisvorschlägen außerdem das Kennwort und 
rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis für die 
Kennzeichnung,
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Der Briefwahlvorstand der erfüllenden Gemeinde tritt zur Ermitt-
lung des Briefwahlergebnisses um 16.00 Uhr im Rathaus Bad 
Sulza, Markt 1, Raum 08, zusammen.

3.
Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbe-
zirkes wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist.
Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personal-
ausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei 
Betreten des Wahlraumes den Stimmzettel ausgehändigt.
Jeder Wähler hat eine Wahlkreisstimme und eine Landesstimme.

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer
a) für die Wahl im Wahlkreis die Namen der Bewerber der zu-

gelassenen Wahlkreisvorschläge unter Angabe der Partei, 
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, bei 
anderen Wahlkreisvorschlägen außerdem das Kennwort und 
rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis für die 
Kennzeichnung,

b) für die Wahl nach Landeslisten die Bezeichnung der Par-
teien, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch 
dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber der 
zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeich-
nung einen Kreis für die Kennzeichnung.

Der Wähler gibt
seine Wahlkreisstimme in der Weise ab,
 dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels durch ein in ei-

nen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soll,

und seine Landesstimme in der Weise, 
 dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in 

einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlzelle des Wahl-
raumes oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet 
und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht 
erkennbar ist.

4.
Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung 
erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses 
im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das 
ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.

5.
Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im 
Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses 
Wahlkreises oder

b) durch Briefwahl
teilnehmen.

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Stadtver-
waltung Bad Sulza, im Rathaus Bad Sulza, Markt 1, Meldeamt, 
einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Wahlumschlag so-
wie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen 
Wahlbrief mit dem Stimmzettel (in verschlossenem Stimmzettel-
umschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig 
der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle übersen-
den, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. 
Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben 
werden.

6.
Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur 
persönlich ausüben (§ 15 Absatz 4 des Thüringer Landeswahl-
gesetzes).
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer 
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheits-
strafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch 
ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Schmiedehauen, 17. Oktober 2019
gez. Bernd Otterstein
Bürgermeister

innerhalb eines Jahres nach der Bekanntmachung der Satzung 
gegenüber der Stadt Bad Sulza, Markt 1, 99518 Bad Sulza, gel-
tend gemacht werden. Liegen solche Verstöße vor und werden 
sie innerhalb der Jahresfrist nicht geltend gemacht, dann sind sie 
für die Wirksamkeit der Satzung unbeachtlich.

Horst Krocker
Bürgermeister

Sechste Satzung zur Änderung  
der Hauptsatzung

Aufgrund der §§ 19 Abs. 1 und 20 Abs. 1 Thüringer Gemeinde- 
und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) 
vom 16. August 1993 (GVBI. S. 501) in der Fassung der Neube-
kanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBI. S. 41), zuletzt mehr-
fach geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. April 2018 
(GVBl. S. 74), in Verbindung mit den §§ 1, 2 und 5 des Thürin-
ger Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) in der Fassung der 
Neubekanntmachung vom 19. September 2000 (GVBl. S. 301), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Juni 2017 (GVBl.S.149, 
150), hat der Gemeinderat Rannstedt in der Sitzung am 19. 
September 2019 folgende Sechste Satzung zur Änderung der 
Hauptsatzung der Gemeinde Rannstedt beschlossen.

§ 1 Änderungsbestimmungen
Die Hauptsatzung der Gemeinde Rannstedt vom 06.09.1999 in 
der Fassung der Fünften Änderungssatzung vom 12.12.2016 
wird wie folgt geändert:

Der § 9 Abs. 4 Entschädigungen erhält folgenden Wortlaut:

(4) Für ehrenamtlich Tätige, die nicht Mitglied des Gemeinderats 
sind, gelten die Regelungen hinsichtlich eines Sitzungsgeldes, 
des Verdienstausfalls bzw. der Pauschalentschädigung und der 
Reisekosten (Abs. 1, 2 und 3) entsprechend.
Die Mitglieder des Wahlausschusses erhalten für die Teilnahme 
an den Sitzungen des Ausschusses eine pauschale Entschädi-
gung von 21,00 Euro.
Die Mitglieder des Wahlvorstandes erhalten bei der Durchfüh-
rung der Wahlen am Wahltag sowie erforderlichenfalls für den 
folgenden Tag eine pauschale Tagesentschädigung von 50,00 
Euro.

§ 2 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Rannstedt, den 25. September 2019
Horst Krocker
Bürgermeister   Dienstsiegel

Gemeinde Schmiedehausen

Wahlbekanntmachung  
für die Gemeinde Schmiedehausen

Wahl zum 7. Thüringer Landtag am 27. Oktober 2019

1.
Am 27. Oktober 2019 findet die Wahl zum 7. Thüringer Land-
tag von 08.00 bis 18.00 Uhr statt.

2.
Die Gemeinde Schmiedehausen bildet einen Wahlbezirk.
Der Wahlraum befindet sich im Gemeindeamt, Dorfstraße 21.

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis 
spätestens 6. Oktober 2019 übersandt worden sind, sind der 
Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlbe-
rechtigte zu wählen hat.

Zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses ist für alle Mitgliedsge-
meinden der erfüllenden Gemeinde Bad Sulza ein gemeinsamer 
Briefwahlvorstand gebildet worden.
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Nichtamtliche Mitteilungen

Verwaltungsbereich erfüllende Gemeinde

Service vor Ort in der Stadt Bad Sulza

Beratung - Kontenklärung - Rentenanträge

Beratung und Auskunft zu rentenrechtlichen Angelegenheiten 
sowie Hilfe bei der Antragstellung von Renten wegen Erwerbs-
minderung, Alters- und Hinterbliebenenrenten bekommen Sie 
kostenfrei in den Sprechstunden vor Ort durch Ingo Torborg, 
Versichertenältester der Deutschen Rentenversicherung Mittel-
deutschland.

Der nächste Beratungstermin findet

im Conference-Center der Toskana Therme
am Dienstag, dem 1. Oktober 2019,
in der Zeit von 15.00 bis 18.00 Uhr

statt.

Um Terminvereinbarung wird dringend gebeten:
per Telefon: 03644 8779952 (Mo. - Do. 19.30 - 20.15 Uhr)
oder per E-Mail: ingo.torborg@online.de

Veranstaltungen im Kirchspiel Bad Sulza

17.10.2019 - 20.11.2019

So 20.10. 09:00
10:00
14:00
15:00
16:00

Reisdorf
Bad Sulza
Ködderitzsch
Gebstedt
Auerstedt

Gottesdienst mit Gemeindekirchenratswahl
Gottesdienst mit Gemeindekirchenratswahl
Gottesdienst mit Gemeindekirchenratswahl
Gottesdienst mit Gemeindekirchenratswahl
Orgelkonzert zum 200. Jubiläum der Orgel

Sa 26.10. 14:00 Bergsulza Kirmesandacht
So 27.10. 09:00

10:00
Auerstedt
Bad Sulza

Gottesdienst mit Einführung des neuen GKR
Gottsdienst

Mi 30.10. 19:00 Bad Sulza
Sophienklinik

Andacht zum Vorabend des Reformationstages

Do 31.10. 14:00
15:00

Gebstedt
Ködderitzsch

Gottesdienst mit Einführung des neuen GKR
Gottesdienst mit Einführung des neuen GKR

Fr 01.11. 18:00 Gebstedt Kirmesandacht
Sa 02.11. 15:00 Bad Sulza Taufgottesdienst
So 03.11. 09:00

10:00
14:00

Großheringen
Bad Sulza
Reisdorf

Gottesdienst mit Einführung des neuen GKR
Gottesdienst mit Einführung des neuen GKR
Gottesdienst mit Einführung des neuen GKR

So 10.11. 10:00
14:00
17:00

Bad Sulza
Sophienklinik
Auerstedt
Bad Sulza
Sophienklinik

Theaterstück „Wie viel Mensch“
Gedanken zum Jahr 1989
Hubertus-Messe
Umzug zum Martinstag

So 17.11. 10:00
14:00

Bad Sulza
Rannstedt

Gottesdienst
Gottesdienst

Mi 21.11. 19:00 Bad Sulza
Sophienklinik

Andacht zum Buß- und Bettag mit Posaunenchor

SENIORENKREISE
Mo 14.10. 15:00 Reisdorf
Di 15.10. 15:00 Auerstedt
Do 17.10. 15:00 Bad Sulza
Mo 18.11. 15:00 Reisdorf
Di 19.11. 15:00 Auerstedt
Do 21.11. 15:00 Bad Sulza
KONFI-TREFF 7. KLASSE
Do 24.10. 16:00 Pfarrhaus Bad Sulza
KONFI-TREFF 8. KLASSE
Mi 23.10. 16:00 Pfarrhaus Niedertrebra
JUNGE GEMEINDE
Do 24.10. 18:30 Pfarrhaus Bad Sulza
Do 07.11. 18:30 Pfarrhaus Bad Sulza
FRAUENKREIS – Thema: Friedenslichter
Fr 25.10. 18:30 Pfarrhaus Bad Sulza

Evangelisches Pfarramt des Kirchspiels Bad Sulza
Pfarrer Matthias Uhlig,

Kirchstr. 12, 99518 Bad Sulza, Tel. 0171 1717708

Kirchgemeindeverband Niedertrebra

Veranstaltungen im KGV Niedertrebra 17.10. - 20.11.

Wie es dir möglich ist: Aus dem Vollen schöpfend – gib 
davon Almosen! Wenn dir wenig möglich ist, fürchte dich 
nicht, aus dem Wenigen Almosen zu geben. Tobias 4,8

Liebe LeserInnen,
in diesen Wochen müssen wir uns unbequemen Tatsachen stellen 
– zwischen Diktaturengedenken und zugemuteter Freiheit. Am 9. 
November gedenken wir der Opfer der Novemberprogrome 1938 
(Menschen jüdischer Religion) und der Opfer der Freiheitsberau-
bung im SED-Staat. Damit verbindet sich die Hoffnung, das Ge-
dankengut menschenverachtender, intoleranter Diktaturen hat 
im freiheitlich demokratisch geprägten Deutschland keinen Platz. 
Das bedeutet aber, wir müssen die gewonnene demokratische 
Freiheit immer aktiv mitgestalten. Zuweilen wirkt das wie eine 
Zumutung, der sich zu entziehen (aus einer eigenen Erwartungs-
haltung) bequemer sein kann. Aber: Für das Gut der Freiheit und 
Toleranz erweist sich eine Haltung eines “erst ich” als zerstöre-
risch. Martin Luther hat Freiheit als das Gleichgewicht zwischen 
Freiheit und sog. Dienstbarkeit begriffen: Vor Gott ist der (gerecht 
gesprochene, innerliche) Mensch frei – ganz ohne eigene Ver-
dienste; im Weltgetriebe aber ist der (in sich selbst verkrümm-
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Landgemeinde Stadt Bad Sulza

Tiefensee mit Wirtschaft in Bad Sulza  
im Gespräch
Der Thüringer Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) traf 
auf Einladung der Stadtverwaltung in Bad Sulza zum traditionel-
len Unternehmerfrühstück auf rund 30 Unternehmen sowie 10 
Vertreter aus der Politik und der Stadtverwaltung. Zwei Themen 
standen im Vordergrund der 2 stündigen Diskussion. Die Frage 
nach dem Interesse der Unternehmen zur Initiierung des Hei-
mat Shoppen in der Kur-und Weinstadt Bad Sulza ab 2020 und 
der zeitnahen besseren digitalen Präsenz der Unternehmen auf 
der Internetseite der Stadtverwaltung. Zu beiden Themen gab es 
eine einhellige Unterstützung und das Ziel der Realisierung. Im 
Januar soll es dazu eine kleine Arbeitsgruppe aus Vertretern der 
Stadt und der Unternehmen geben. Zu den Gästen aus Politik 
gehörten u.a. die hiesige Landtagsabgeordnete Sabine Bernin-
ger (DIE LINKE) sowie der Landtagskandidat Jörg Rietschel 
(SPD). Letzterer selbst Unternehmer in Tiefurt. Grüße konnten 
von Thomas Gottweiss (CDU) überbracht werden. Auch die Ort-
schaftsbürgermeister von Gebstedt/Neustedt (Gerd Brückner) 
und Bad Sulzas (Dieter Kranich) nahmen an der Diskussion 
teil. Mit einer großen Botschaft konnte Tiefensee alle Anwesen-
den erfreuen. Die mögliche Unterstützung bei der Realisierung 
der Thermen Sanierung. Hier wurde ein Antrag beim Ministeri-
um für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft und 
der Thüringer Aufbaubank gestellt. Tiefensee stellte klar, dass 
die Entwicklung der Therme, auch der Entwicklung Bad Sulzas 
dient und das damit die Thüringer Tourismusstrategie umgesetzt 
werden kann. “Stadtrat, Verwaltung, Kurgesellschaft und Unter-
nehmen stehen im Kontakt zum Ministerium. Nur so und durch 
neue Projekte lässt sich die Einmaligkeit und die Zukunft unserer 
Landgemeinde Stadt Bad Sulza erhalten. Der Kurstadtstatus ist 
für unser Überleben das größte Pfand.“.

Dirk Schütze
Bürgermeister der Landgemeinde Stadt Bad Sulza

te, äußerliche) Mensch dienstbar jedermann – mit vielen guten 
Werken aus freier Liebe umsonst (und Luther fügt an: um Gott 
zu gefallen, nicht aber um selbst etwas zur eigenen Freispre-
chung beitragen zu können). Freiheit ist also sowohl Geschenk 
als auch unmittelbar verknüpft mit Liebe und Weltverantwortung, 
mit Toleranz und Barmherzigkeit. Das ist freilich eine Zumutung, 
zuweilen eine Utopie. So herausfordernd es ist, Freiheit zuzulas-
sen als zerbrechliches und sich nicht gänzlich erfüllendes Gut, 
sie mitzugestalten und zu verteidigen gegen rechtsextreme und 
pseudodemokatische Angriffe: Stell dich dieser Zumutung na-
mens Freiheit – im Gedenken und beim Wählen!
Zu guter Letzt: Dankbar blicke ich zurück auf viele Begegnungen 
der letzten Wochen eingedenk der Höhepunkte Mach dich ran in 
Flurstedt und Erntefest in Niedertrebra.
Einen gesegneten Herbst in allem Welttreiben wünscht
Pfarrerin Cornelia Kühne

Gottesdienste und Feste

Do, 31.10. 17 Uhr Luther & die Geister,
Familienfest auf dem Pfarrhof  
Niedertrebra

17 Uhr Ökum. Vesper mit Verabschiedung 
Pastorin Stöckigt, St. Bonifatius 
Apolda

So, 3.11. 9 Uhr Kirmesgottesdienst, Obertrebra
Sa, 9.11. Gedenken an Opfer der Pogrome 

1938, Apolda
So, 10.11. ca. 14.30 Uhr Verabschiedung und Einsegnung  

des GKR, Niedertrebra
Fr, 15.11. ca. 17.30 Uhr Martinstag: Liederandacht – Bei- 

sammensein – Umzug, Niedertrebra
So, 17.11. 9 Uhr Gottesdienst mit Totengedenken, 

Flurstedt
10.30 Uhr Gottesdienst mit Totengedenken, 

Eberstedt

Veranstaltungen

Projekt Martinsfest
Für Kinder
ab 5 Jahren

Sa, 2.11., 10 - 16 Uhr Pfarrhaus  
Wickerstedt

Kinderkirchenpilgern
Wickerstedt –
Obertrebra

So, 17.11., 15 - 18 Uhr Kirche 
Wickerstedt

Regenbogentreff
5. - 6. Klasse

Fr, 25.10., 16 Uhr Pfarrhaus  
Wickerstedt

Konfi-Treff 8. Klasse
7. Klasse

Mi, 23.10., 16 Uhr
Do, 24.10., 16 Uhr

Niedertrebra
Bad Sulza

Women‘s Corner
„Zumutung Wende“

Fr, 25.10., 19 Uhr Pfarrhaus  
Niedertrebra

Frauenkreis /
Gemeindecafé

Mi, 30.10., 14.30 Uhr
Mi, 6.11., 14.30 Uhr
Di, 12.11., 14.30 Uhr

Obertrebra
Niedertrebra
Wickerstedt

Besuche 
der Pfarrerin

dienstags ab 16 Uhr Laden Sie mich 
gern ein!

Kontakt:
Pfarrerin Cornelia Kühne, Dorfstraße 51, 99518 Niedertrebra
Tel: 036461-877800, Mail: cornelia.kuehne@suptur-apolda.de
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WIR sagen DANKE
Im Namen des Stadtrates der Landgemeinde Stadt Bad Sulza 
und als Bürgermeister spreche ich allen Einsatzkräften (Feuer-
wehr, Polizei, Rettungsdienst, Notfallseelsorge oder Ersthelfern) 
im Nachgang des Wohnhausbrandes in der Ortschaft Flurstedt 
und des schweren Verkehrsunfalls in der Ortschaft Reisdorf mei-
nen großen Dank aus. Auch den Einsatzkräften aus Apolda, wel-
che uns bei der Bewältigung der Einsätze unterstütz hatten, dan-
ke ich von ganzem Herzen. Weiterhin danke ich den jeweiligen 
Einsatzleitern für die sehr strukturierte und professionelle Arbeit 
sowie der der sehr guten Zusammenarbeit.
In diesem Sinne auf weitere gute Zusammenarbeit.
Den Hinterbliebenen wünschen wir die Kraft, um die Trauer zu 
bewältigen und den Verletzten eine schnelle Genesung.
Für die Menschen in unserer Heimat.

Dirk Schütze
Bürgermeister der Landgemeinde Stadt Bad Sulza

Mitteilung der Kurgesellschaft

Veranstaltungsangebote Bad Sulza November 2019

28. Bad Sulzaer Musiktage (Veranstalter: Stadt Bad Sulza)
Freitag,

19:00 Uhr

01.11.19
Bad Sulza, Evangelische Kirche
„St. Mauritius“, Eröffnungskonzert
Valor Quartett, DUO BOHEMICO
„Eine musikalische Reise“ mit Studenten der 
Hochschule für Musik Franz Liszt, Weimar
Eintritt: 5,00 €
ermäßigt: 4,00 € (für Kinder von 8 - 16 Jahren, 
Schwerbeschädigte und Kurgäste mit Kurkarte)

Samstag, 02.11.19
Bad Sulza, Conference Center,
Sophienklinik, Toskana-Schule
Öffentliche Wertungsspiele
im Jugend - Musik - Wettbewerb
- freier Eintritt -

Sonntag, 03.11.19
Bad Sulza, Conference Center,
Sophienklinik, Toskana-Schule
Öffentliche Wertungsspiele
im Jugend - Musik - Wettbewerb
- freier Eintritt -

Dienstag,

15:00 Uhr

05.11.19
Bad Sulza, Conference Center
Kinderveranstaltung: „Adele - Ukulele“
oder warum mit Musik alles besser geht
Ein musikalische Kinderprogramm von und mit 
Musicus Spiritus Wolfgang Rieck
für Kinder von 5 - 12
- Eintritt: 2,00 €

Samstag,

15:00 Uhr

09.11.18
Bad Sulza, Conference Center
Konzert der Preisträger und Preisverleihung
des Jugend - Musik - Wettbewerbes
- freier Eintritt -

Freitag,
Sonntag,

01.11.19 bis
03.11.19
Bad Sulza, Toskana Therme
Eintauchen und Abheben, Schwelgen und Schwe-
ben, Träumen und Tanzen … Wie das zusammen 
geht, erfahren die Besucher des Liquid Sound 
Festivals wieder in den Toskana Therme. (Info Tel. 
92000)

Samstag,
19:00 Uhr

02.11.19
Verkehrsschulung Sophienklinik
ein ehemaliger Fahrschullehrer frischt mit ihnen 
die Regeln des Straßenverkehrs auf
(Veranstalter: Sophienklinik Bad Sulza)

Sonntag, 03.11.19
Bad Sulza, Klinikzentrum 9:00 Uhr
oder 9:20 Uhr Kurpark-Wasserrad
„Musikerpersönlichkeiten Bad Sulzas“
Geführte Wanderung mit Eva-Maria Jung
(Veranstalter: Kur-GmbH)

Kultur stärken heißt EVENTS fördern

Im September und Okto-
ber fanden wieder traditi-
onelle Veranstaltungen in 
unserer Landgemeinde 
Stadt Bad Sulza statt.
Es ist Bedürfnis, hier mit 
Rat und Tat und auch klei-
nen finanziellen Unter-
stützungen dabei zu sein.
So unterstützten wir das 
traditionelle Federwei-
ßer Fest des Thüringer 
Weingut Bad Sulza in der 
Ortschaft Sonnendorf mit 
Hütten, in der Ortschaft 
Auerstedt das Oktober-
fest des Kirmesverein 
Auerstedt e.V. mit 1 Fass 
50 Liter Bier und auch 
wieder das 3. Oktoberfest 

in Bad Sulza, welches in der Gartenanlage „Zur guten Laune“ 
stattgefunden hat. Auch hier war 1 Fass Bier und eine kostenlose 
Hütte unsere Unterstützung. Gemeinsam mit der Wirtin Frau Su-
sann Höhn durfte ich die Oktoberfesttorte anschneiden.
Wir danken allen Engagierten, die hier heimatliche Traditionen 
durchführen und auch leben.
In Namen der Stadtverwaltung werden wir versuchen auch zu-
künftig hilfreich zur Seite zu stehen.

Dirk Schütze
Bürgermeister der Landgemeinde Bad Sulza

Gemeinsame Ausbildung

Gemeinsame Ausbildung
Am 14.09.2019 trafen sich die Kameradinnen und Kameraden 
der Wehren von Auerstedt/Reisdorf; Gebstedt/Neustedt und 
Ködderitzsch zu ihrer ersten gemeinsamen Ausbildung.
Pünktlich 8.30 Uhr konnten wir bei strahlendem Sonnenschein 
unser Wissen testen und vertiefen. Die Ausbilder der Wehren ha-
ben dazu 3 Stationen aufgebaut.
Am Wehr hieß es: Wasser marsch! Dazu wurde eine kleine 
Wegestrecke aufgebaut und wir konnten verschiedene Pumpen 
testen.
An der nächsten Station bekamen alle eine Einweisung in Um-
gang und Funktion der Funkgeräte. Anschließend verteilten wir 
uns in kleinen Gruppen und übten das Handling. Jeder Trupp be-
kam die gleiche Anzahl von Steinen mit auf den Weg. Nachein-
ander gab jeder Trupp seine Anweisung per Funk, wie ein Stein 
zu setzen ist, durch. Ziel war es, dass am Ende alle Trupps das 
gleiche Bauwerk hatten.

 

Ran an die Stricke! Knoten, Knoten, Knoten…. An der 3. Stati-
on konnten alle ihre Fingerfertigkeit unter Beweis stellen und die 
Knotenkenntnisse vertiefen. Der Rettungsknoten erfreute sich 
großer Beliebtheit. Gemeinschaftlich wurde dieser probiert.
Nachdem wir alle Stationen erfolgreich absolviert haben, ließen 
wir unsere erste gemeinsame Ausbildung bei einem gemütlichen 
Mittagessen mit Rostwurst ausklingen.
Vielen Dank an die Organisatoren für den gelungenen Tag. Wir 
freuen uns auf eine weitere gemeinsame Ausbildung.

FFW Auerstedt
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Das Gradierwerk „Louise“ -
Am Gradierwerk 1, 99518 Bad Sulza, Tel.: 036461 20254
Öffnungszeiten April - November
Montag 13:00 - 16:00 Uhr
Dienstag 13:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch 10:00 - 12:00 Uhr 13:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag 10:00 - 12:00 Uhr 13:00 - 16:00 Uhr
Freitag geschlossen
Samstag 10:00 - 12:00 Uhr 13:00 - 16:00 Uhr
Sonntag 10:00 - 12:00 Uhr 13:00 - 16:00 Uhr

Technik-Museum Bad Sulza,
Am Hauptbahnhof 1, 99518 Bad Sulza, Tel.: 036461 21214
Montag - Mittwoch 10:00 - 17:00 Uhr
Freitag - Sonntag 10:00 - 18:00 Uhr
Donnerstag geschlossen

Gottesdienst in der Regel:
Stadtkirche St. Mauritius, evang. Kirchgemeinde
sonntags 10:00 Uhr
Dorfkirche St. Johannes, kath. Kirchgemeinde
jeden 4. Sonntag 09:00 Uhr

Familienzentrum Charlotte - ifap -
In den Emsenwehren 2, 99518 Bad Sulza, Tel.: 036461 - 20385
Jeden Donnerstag 15:00 - 18:00 Uhr

Familiencafé mit frischen Waffeln
und Indoorspielbereich

Jeden Dienstag
und Mittwoch

09:00 - 11:00 Uhr
Eltern-Kleinkind-Gruppe
mit Frühstück (Kinder von 0 - 3 Jahre)

Jeden Mittwoch 16:30 - 17:30 Uhr
Disco-Kids - Kinderdisko
(Kinder von 8 - 12 Jahre) (Eintritt: 2,00 €)

EINLADUNG zu den traditionellen  
Bad Sulzaer Musiktagen
Auch in diesem Jahr finden die traditionellen Musiktage in Bad 
Sulza statt. Diese werden am 9. November mit dem Preisträger-
konzert wieder den Höhepunkt finden. Eingebunden in das Preis-
trägerkonzert wird es neben der Festrede der Landrätin Reden, 
auch Reden der Bürgermeister von Bad Camberg und Bad Sulza 
geben, welche an den Fall der Mauer vor 30 Jahren erinnern. 
Im Nachgang laden wir die Anwesenden zu einer Bratwurst ein. 
Über den Inhalt der zukünftigen Musiktage wird in der nächsten 
Sitzung der Kurort-und Ortschaftsentwicklungsausschuss be-
raten. Eines steht jedoch schon fest. Diese Musiktage werden 
fortgeführt!

Wir freuen uns auf Ihre Anwesenheit am 9. November 2019.

Melanie Kornhaas
Kurdirektorin

Dirk Schütze
Bürgermeister der Landgemeinde Stadt Bad Sulza

28. Musiktage bringen die Kur- und  
Weinstadt Bad Sulza zum Klingen
Als die Bad Sulzaer Musiktage 1992 ins Leben gerufen wurden, 
war nicht absehbar, dass es ein solches Erfolgsprojekt werden 
sollte. Teilnehmer und Publikum kommen gern und genießen 
die Atmosphäre des Ortes und des Wettbewerbes. Sonne, Sole, 
Wein, Herbstlaub und ganz besondere Musikmomente – diese 
einzigartige Mischung gibt es nur in Bad Sulza!
Viele Teilnehmer sind bereits seit Langem fester Bestandteil der 
Musiktagefamilie und sind stolz, dazuzugehören. Dass mehrere 
auch am Wettbewerb „Jugend musiziert“ teilnehmen oder ihre 
musikalische Laufbahn nach dem Wettbewerb an einer Spezi-
almusikschule fortsetzen, ist Ausdruck der hohen Qualität ihrer 
musikalischen Leistungen. Andere sind Inhaber eines Fördersti-
pendiums des Freistaates Thüringen für musikalisch hochbegab-
te Kinder und Jugendliche.

Gedenkwochenende zu „30 Jahre Mauerfall“
Samstag, 09.11.2019

Bad Sulza, Conference Center / Toskana Ther-
me

15:00 Uhr Preisträgerkonzert der 28. Bad Sulzer Musik-
tage mit Gedanken zu „30 Jahren Mauerfall“ 
(Redebeiträge) (Veranstalter: Stadt Bad Sulza mit 
freundlicher Unterstützung von Toskanaworld)

Sonntag, 10.11.2019
Bad Sulza, Sophienklinik

10:00 Uhr „Wie viel Mensch“ - Gedanken und Briefe aus 
dem Jahr 1989
Theaterstück (Veranstalter: Sophienklinik)

Sonntag, 10.11.2019
Bad Sulza, Sophienklinik /
Stadtkirche „St. Mauritius“

17:00 Uhr Martinsumzug - Start Eingang Sophienklinik
im Anschluss Andacht mit thematischem 
Schwerpunkt in der Stadtkirche „St. Mauritius“
(Veranstalter: Evangelisch-lutherische Kirchge-
meinde Bad Sulza)

Sonntag, 10.11.19
Bad Sulza, Tourist-Information im Kurpark

13:30 Uhr Wanderung mit Norbert Becker alias „Carl Mül-
lerhartung durch Bad Sulza“ (Veranstalter: Kur-
GmbH)

Dienstag, 12.11. 19
Bad Sulza, Toskana Therme

21:00 bis
00:00 Uhr „Vollmondkonzert“ - Wenn der Vollmond am Him-

mel und als Kreis im Kalender steht, finden in der 
Toskana Therme Live-Konzerte statt. Im Wasser 
schwebend lauschen die Gäste den von Mond zu 
Mond wechselnden Meistern und Meisterinnen 
der gepflegten Wassermusik. (Info Tel. 92000)

Sonntag, 24.11.19
Bad Sulza, Klinikzentrum 9:00 Uhr
oder 9:20 Uhr Kurpark-Wasserrad
„Salinetechnische Anlagen“
Geführte Besichtigung
mit Eva-Maria Jung (Veranstalter: Kur-GmbH)

Dienstag, 26.11.19
Verkehrsschulung Sophienklinik

19:00 Uhr ein ehemaliger Fahrschullehrer frischt mit ihnen 
die Regeln des Straßenverkehrs auf (Veranstalter: 
Sophienklinik Bad Sulza)

Freitag, 29.11.19
Großheringen, OT Kaatschen,
Restaurant im Weingut Zahn

18:00 Uhr „Goodbye Novemberblues“
Karten nur im Vorverkauf, Tel: 034466 20356

Samstag, 30.11.19
Bad Sulza / OT Sonnendorf,
Thüringer Weingut Bad Sulza

18:00 Uhr Adventsweinprobe
Nur nach Voranmeldung Tel.: 036461 20600

Ausstellung in der Tourist-Information Bad Sulza
19.10.19 - 03.12.19

Bilder in Pastell, Öl, Aquarell von Dyrck Bondzin

• Jeden Mittwoch
19:00 Uhr „Abendgebet“ in der Sophienklinik

Öffnungszeiten:

Toskana Therme - Wunderwaldstr. 2a, Bad Sulza,

Tel. (036461) 9 10 80

täglich von 10:00 - 22:00 Uhr

freitags, samstags bis 23:00 Uhr, bei Vollmond 10:00 - 24:00 Uhr
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Toskana Schule Bad Sulza
Liebe Leser und Leserinnen,

Im Jahr 2018 erschien die erste Ausgabe der Schülerzeitschrift 
unserer Schule. Sie wurde von vier ehemaligen Schülern im 
Rahmen ihrer Projektarbeit erstellt.
Wir, die Schüler der Klassen 5, 6 und 7. Klasse der Toskana 
Schule Bad Sulza, möchten euch die neue AG „Schülerzeitschrift 
und Öffentlichkeitsarbeit“ vorstellen. Wir sind ca. 20 Schüler und 
haben dieses Projekt zusammen mit Herrn Barth gestartet.
An dieser Stelle wollen wir euch regelmäßig über unsere Schul-
aktivitäten, wie zum Beispiel Wandertage, Klassenfahrten und 
Sportveranstaltungen informieren.

Herzlich grüßt euch die Redaktion der Schülerzeitschrift.

Belantis wir kommen!

Am 25.09.2019 fuhren wir, die Klasse 8a, in den Freizeitpark 
Belantis. Dieser liegt in Zwenkau zur Weißen Mark. Wir hatten 
einen netten Busfahrer. Die Fahrt ging 8:30 Uhr los. Wir waren 
alle sehr aufgeregt. Wie wird der Ausflug wohl werden?

10:00 Uhr kamen wir endlich in Belantis an. Das Wetter war 
schlecht: es regnete und der Wind frischte auf. Uns machte dies 
jedoch nichts aus. Fast alle Kinder nahmen jede Achterbahn und 
jedes Fahrgeschäft mit. Frau Hünger, die Klassenlehrerin, und 
die mitgefahrenen Eltern hatten auch sehr viel Spaß. Auf der 
Rückfahrt gab es noch eine Überraschung von Paris und Mariel-
la. Die beiden hatten sehr leckere Muffins für alle gebacken. Das 
war super!!!

Doch auch in diesem Jahr werden wieder junge Instrumenta-
listen zum ersten Mal dabei sein und sich von der besonderen 
Stimmung der Musiktage tragen lassen. Drücken wir ihnen ganz 
besonders die Daumen und bereiten ihnen emotional herausra-
gende Momente! Die Musiktage erstrecken sich über den Zeit-
raum vom 01. bis 09. November 2019, die großartig abgestimm-
ten Bedingungen laden zum Dabeisein ein.
Viele Sponsoren unterstützen auch in diesem Jahr den traditi-
onsreichen Wettbewerb, viele Mitstreiter sind im Ehrenamt in den 
Jurys oder bei der Betreuung der jungen Musiker zwischen 7 und 
18 Jahren aktiv.
Gäste und Besucher können sich schon einmal bei den öffent-
lichen Wertungsspielen am 02. und 03. November auf das 
große Preisträgerkonzert am 09. November und damit den Ab-
schluss der 28. Bad Sulzaer Musiktage einstimmen. Im Rahmen 
des Preisträgerkonzerts wird es zum Gedenken an „30 Jahre 
Mauerfall“ Redebeiträge mit unterschiedlichen Blicken auf dieses 
Ereignis geben. An diesen drei Veranstaltungstagen ist der Ein-
tritt frei. Besuchen Sie auch die weiteren Veranstaltungen zum 
Gedenken an „30 Jahre Mauerfall“.
Erleben Sie zum Eröffnungskonzert am 01. November 2019, 
19.00 Uhr in der Ev.-Luth. Kirche „St. Mauritius“ ein musikalische 
Reise mit dem „Valor Quartett“ und dem „Duo Bohemico“ (Stu-
dierende der Hochschule für Musik FRANZ LISZT Weimar).
Am 05. November 2019, 14.00 Uhr freuen wir uns, Sie zum Kin-
derprogramm im Conference Center der Toskana Therme begrü-
ßen zu dürfen. Genießen Sie mit Ihren Kindern ein Stunde voll 
Musik, lernen Sie den Liedermacher Wolfgang Rieck und seine 
„Adele Ukulele“ kennen. Adele behauptet, dass mit Musik alles 
besser geht.

„Aspekte aus meinem Dresdener Atelier“
Dyrck Bondzin präsentiert vom 19. Oktober bis zum 3. De-
zember 2019 Pastelle, Aquarelle und Ölbilder in der Tourist-
Information im historischen Inhalatorium in Bad Sulza.

In seiner Arbeit widmet Dyrck Bondzin sich vor allem der Land-
schaftsmalerei, die geprägt ist von der unerschöpflichen Anre-
gung, die Dresden und seine Umgebung bietet. Mit gleicher In-
tensität widmet er sich der Portraitmalerei.
1955 in Dresden geboren, studierte Dyrck Bondzin Malerei an 
der Hochschule für Bildende Künste Dresden u. a. bei Siegfried 
Klotz und Jutta Damme sowie bei seinem Vater – Gerhard Bond-
zin.
Seit 1980 ist er freischaffender Künstler in Dresden.
Sudienreisen führten Dyrck Bondzin nach Griechenland, Malta, 
Mallorca, Paris und Rom.
Seine Werke präsentierte Dyrck Bondzin bereits in Ausstellun-
gen in Riesa, Meißen und Dresden, sowie Berlin, Glauchau, Bad 
Soden, Murr bei Stuttgart und München.

Für den öffentlichen Raum gestaltete er
•	 1988 ein Glasfenster für Frankfurt/Oder
•	 1985 eine Giebelwand für einen Kindergarten
•	 1993 eine Deckengestaltung für den Pavillon am Wald-

schlösschen in Dresden

Wir laden Sie herzlich zur Ausstellungseröffnung am Sams-
tag, dem 19.10.2019, um 10:30 Uhr ein.
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Familienzentrum Charlotte –  
Herbstprogramm 2019
www.Facebook.com/FZ.BadSulza

Öffnungszeiten Indoorspielbereich
Uhrzeit:

Vermietung:

Di und Mi 14 - 17 Uhr, Do 14 - 18 Uhr
mit frischen Waffeln zum Familiencafé
für Kindergeburtstage 25 € (+ großer Raum für 
Essen- und Getränkeversorgung 55 €)

Eltern-Kleinkind-Gruppe - mit gesundem Frühstück
Wann:
Kosten:

Di & Mi 9.00 - 11.00 Uhr
4,00 € pro Erwachsener
(Anmeldung bitte am Vortag)

Koala-Kurs - Eltern und Kinder in Bewegung
Ein Aktivkurs für Eltern mit Kindern von 1,5 - 4 Jahren.
In der Kurszeit kommen Eltern und Kinder gemeinsam in Bewe-
gung, haben Spaß und verbringen eine tolle Zeit zusammen.
Wann:

Kosten:

Di 16.15 - 17 Uhr große Koalas
Mi 16.15 - 17 Uhr kleine Koalas
(fortlaufend, Einstieg jederzeit möglich)
3,50 €/je Stunde 1 Erwachsener mit Kind
oder 10er Karte für 30 €

PEKiP Kurse- Prager Eltern Kind Programm
Dauer:
Kurszeiten:

Kosten:

10 Wochen je 90 Minuten
Mo, Do & Fr 9.30 - 11.00 Uhr
(Start je nach Anmeldungen)
75,00 € (AOK Gutschein möglich)

THEKLA Kurs - Thüringer Eltern Kind Lern- und Aktivkurs
Für Kinder ab dem 10. Lebensmonat bis zum 2. Lebensjahr.
Infos und Anmeldung unter www.thekla.de
Dauer:
Kurszeit:
Kosten:

8 Wochen je 60 Minuten
Mi 15.30 - 16.30 Uhr
95,00 € (AOK Gutschein möglich)

Weitere Kurse:
- 1. Hilfe am Kind-Kurs – Start 7.11.2019 von 9 - 11 Uhr

(insg. 4 Veranstaltungen, 14.11., 21.11. und 28.11.2019) –
die Teilnahme mit Baby ist ausdrücklich erwünscht

Veranstaltungen im Herbst:
- Homöopathie für Kinder - 23.10.2019 von 16 - 17.30 Uhr

im Familienzentrum Charlotte in Bad Sulza

Die Klasse 8a und Frau Hünger bedanken sich herzlich für die 
Unterstützung der PVG Weimarer Land in Apolda und den El-
tern, Frau Ullrich und Frau Moschinski.

Geschrieben von Maja und Tom aus der Klasse 8a

Zum Pressen reicht es bald, …

denn zum Naschen waren es schon beinahe zu viele …

Da fragt sich der interessierte Leser, um was geht es da eigent-
lich?
Um die Weinlese der Grundschule Bad Sulza.
Seit der Namensgebung unserer Schule 2012 wächst unser 
Weinberg Stück um Stück, denn wir bekommen jährlich zwei 
Reben vom Winzer Andreas Clauß geschenkt. Der Ertrag der 
Rebstöcke steigt dadurch beständig. Eine gute Gelegenheit, um 
an dieser Stelle herzlich für das Engagement der Familie Clauß 
zu bedanken.
Proportional zum steigenden Ernteergebnis, wächst auch die 
Feierlichkeit rund um diesen Schulhöhepunkt. In diesem Jahr ge-
stalteten die Schüler der 3. und 4. Klassen ein tolles Programm, 
bei dem natürlich die Weinengel Frieda und Laura nicht fehlen 
durften. Die Direktorin, Frau Erfurt, konnte in ihrer Eröffnungsre-
de Herrn Kronberg als 1. Beigeordneten des Bürgermeisters der 
Stadt Bad Sulza und Frau Meinhardt als Vorsitzende des Wein-
bauvereins als Ehrengäste begrüßen.
Die eigentliche Lese durften unsere „Großen“ aus der vierten 
Klasse einfahren. Unter den fachmännischen Augen aller Anwe-
senden geschah dies mit großem Eifer und gutem Erfolg.
Eimer und Schüsseln waren bald mit roten und weißen Trauben 
gefüllt. Das Obst wurde nun noch gewaschen und alsbald seiner 
eigentlichen Verwendung zugeführt. Im folgenden Projektunter-
richt ging es nun nur noch um die Trauben. Selbstverständlich 
wurden sie auch verspeist, aber unsere Schüler lernten auch vie-
le neue Facetten rund um die Weintrauben kennen.
Nun sind unsere Kinder schon auf das nächste Jahr gespannt. 
Mal sehen, wie sich der Jahrgang 2020 entwickeln wird. Es bleibt 
spannend.

Informationen 
und Anmeldung 
über 
familienzentrum
@ifap-apolda.de.

Über unse-
re Homepage 
www.ifap-apol-
da.de/familien-
zentrum finden 
Sie zudem In-
formationen zu 
unseren Ferien-
wohnungen.

Bis bald im 
Familien-
zentrum 
Charlotte
in Bad Sulza
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Halloweenparty Auerstedt

Traust Du Dich?

Am 30. Oktober feiern wieder alle 
Hexen und Zauberer, Katzen und 
Mumien eine große Halloween-Par-
ty in Auerstedt.
Das geheime Treffen ist ab 18 Uhr in 
der Gemeindehalle.
Gegen 18.30 Uhr werden wir mit den 
Lanitz Hassel Talern durch das Dorf 
ziehen.
Für Euer Wohlergehen ist gesorgt.

Eure Oberhexen und Zauberer von der Feuerwehr Auerstedt

Ortschaft Bad Sulza

Geburtstagsglückwünsche
Wir gratulieren unseren Jubilaren recht herzlich zum Geburtstag 
und wünschen für das neue Lebensjahr beste Gesundheit und 
persönliches Wohlergehen

am 17.10. Herr Heinz-Walter Stötzer zum 70. Geburtstag
am 21.10. Frau Eva-Maria Heunemann zum 70. Geburtstag
am 21.10. Frau Adelheid Kopf zum 80. Geburtstag
am 24.10. Herr Heinz Weidermann zum 90. Geburtstag
am 29.10. Frau Barbara Ihn zum 75. Geburtstag
am 29.10. Herr Gerd Legner zum 70. Geburtstag
am 10.11. Frau Johanna Güldner zum 85. Geburtstag
am 17.11. Herr Klaus Matthäi zum 85. Geburtstag
am 19.11. Frau Renate Bark zum 85. Geburtstag

Dieter Kranich
Ortschaftsbürgermeister

- Kindersachenbörse – 26.10.2019 von 9 - 12 Uhr
im Familienzentrum Bad Sulza und
Montessori Kinderhaus Bad Sulza

- Weihnachtsfotoshooting –
Termin wird noch bekannt gegeben (Vor. Nov. 2019)

- Workshop Learningtower (Lernturm) – 16.11.2019
von 10 - 13 Uhr (nach Anmeldungen),
Kosten inkl. Material 40 €

- Häkeln mit Häkelnad(d)del –
einfach im Familienzentrum melden
und die nächsten Termine erfragen

Ortschaft Auerstedt

Kirchliche Nachrichten

Erntedank – vielen Dank!

Am Sonntag, den 6. Oktober feierten wir unser Erntedankfest.
Vor dem Altar lagen wieder viele Gaben, die das ganze Jahr 
über gewachsen waren. Kürbisse, Rote Beete, Nüsse, Äpfel, Bir-
nen, Kartoffeln, verschiedene Marmeladen, Saft, Wein und noch 
mehr. Wir danken allen Spender recht herzlich. Ein großer Teil 
der Gaben wurde wieder für Brot für die Welt versteigert. Der 
Rest erhält die Apoldaer Tafel.
Den Gottesdienst haben auch unsere Kinder mitgestaltet und 
Sie durften auch wieder Erde aus 7 verschiedenen Ländern in 
unseren Altar einfüllen. Es erfreut uns immer wieder, wenn wir 
neue Erde mitgebracht bekommen.
Mit gemeinsamen Kaffeetrinken ließen wir den Nachmittag aus-
klingen.

Achtung: Letze Kassierung Kirchgeld und Friedhofsgebüh-
ren am Freitag, den 18. Oktober von 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
in der Kirche.

Herzliche Einladung zum Konzert für Orgel und Gesang am 
Sonntag, den 20. Oktober um 16.00 Uhr, Sophia Backhaus 
Sopran, Markus Mahling, Orgel
200 Jahre Orgel Auerstedt – Bankheizung vorhanden

Die Mitglieder des Gemeindekirchenrates Auerstedt
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die Bedeutung eines „Wiiplatzes“, eines „Riesling-Silvaners“ 
oder eines „Federweissers“ im Weingut Hedinger, die einmalige 
Landschaft, das sonnige Wetter und unsere weinfrohe Stimmung 
ließen wahrlich keine Wünsche offen.
Mit Freunden ist kein Weg zu weit und so wird uns der kurze 
Abstecher ins Weingut Schaaf in Lauffen auch zukünftig ein Lä-
cheln auf die Lippen zaubern.
Ein ganz besonderes Dankeschön geht an Elke Hoppe und 
Familie Kathrin und Andreas Clauß für die Organisation dieser 
Reise – die diesjährige Vereinsfahrt nach Baden mit 65 gutge-
launten Teilnehmern war wieder ein Höhepunkt unseres Vereins-
lebens und weckte viele Erinnerungen und Ausblicke in unsere 
Vereinszukunft.
Nun freuen wir uns schon auf das nächste Jahr, wenn die 26. 
Vereinsfahrt des Thüringer Weinbauvereins Bad Sulza e.V. in das 
Weinanbaugebiet Mosel führt.

Viele weinfrohe Grüße
Elke Meinhardt
Vorsitzende

Ortschaft Flurstedt

Erntedank in Flurstedt

Der Sommer hat sich nun 
langsam verabschiedet und 
uns dieses Jahr wieder mit 
viel Sonne und Hitze be-
schenkt. Der Wasserspei-
cher der Erde konnte leider 
durch den wenigen Regen 
nicht aufgefüllt werden. Allen 
Pflanzen und Bäumen sah 
man es an, dass auch ihnen 
der heiße Sommer stark zu 
schaffen machte. Die Ernte 
von Getreide, Gemüse und 
Obst fiel je nach Lage gut bis 
mäßig aus. Und doch spen-
deten wieder viele Einwoh-
ner von Flurstedt Geld und 
Naturalien dem Erntedank-
fest. Die Konfirmanden aus 
Flurstedt, Obertrebra und 
Wickerstedt Charlotte Breu-
er, Ciara Rödiger, Carlo Rödiger, Emilia Parting, Lea Dill, Justus 
Schwarz und Patrick Waldhaus sammelten die Gaben ein. Diese 
wurden zum Erntedank-Gottesdienst in der geschmückten Kir-
che vor dem Altar aufgebaut. Wir bedanken uns bei allen für die 
Erntegaben (für die Apoldaer Tafel) und Geldspenden.

Gemeindekirchenrat Flurstedt

Kirmes in Bergsulza
Freitag, 25.10.2019
18.30 Uhr Einlass
19.30 Uhr Kabarett Anaconda

„Wo die Liebe hinfällt“
Es gibt Zwiebel- und Speckkuchen.

Samstag, 26.10.2019
14.00 Uhr Kirmesgottesdienst
14.30 Uhr Kaffee und Kuchen im Vereinshaus
Ab 19.00 Uhr brennt der Rost - Gaststube geöffnet
20.30 Uhr Kirmestanz mit Acousticline

Sonntag, 27.10.2019
10.30 - 13.30 Uhr Frühschoppen

Mittag mit Rouladen und Klößen
Vorbestellung bis 21.10.2019
unter 036461/20051 Preis 12,-

Es lädt ein
Dorf- und Heimatverein Bergsulza e.V.

Thüringer Weinbauverein Bad Sulza e.V.
99518 Bad Sulza, Hainstraße 2, Tel. 036461- 21070, Fax - 87460
www.thueringer-weinbauverein.de
info@thueringer-weinbauverein.de, elke.meinhardt@t-online.de
Eine glückliche Erinnerung
ist vielleicht auf Erden wahrer als das Glück.
(Alfred de Musset)

Liebe Weinfreunde,

geleitet von diesem Zitat und in Vorfreude auf ein Wiedersehen 
nach 25 Jahren Thüringer Weinbauverein Bad Sulza e.V. gestal-
teten wir in diesem Jahr unsere Jubiläumsvereinsfahrt nach Ba-
den. Unsere allererste Vereinsfahrt führte uns bereits vor einem 
viertel Jahrhundert zur Familie Clauß nach Esslingen. So war 
es keine Frage für uns, dass wir der freundlichen Einladung der 
Familie Susanne und Berthold Clauß nach Nack am Hochrhein 
folgten und uns mit einem Doppelstockbus in Richtung Schwei-
zer Grenze auf die Reise machten.
Es war ein wunderschönes Septemberwochenende und ein 
Amtsrückblick unser anwesenden ehemaligen Gebietsweinköni-
gin von Saale-Unstrut Jenny Baum (geb. Meinhardt), das gemüt-
liche Hotel in Lauchringen, das Programm mit interessanten und 
unterschiedlichen Weinproben, Kellerbesichtigungen und Wein-
bergbegehungen, die herzliche und familiäre Atmosphäre im 
Weingut bei Familie Clauß, die Wissenserweiterung über Wein-
bezeichnungen in der Schweiz, das genussvolle Staunen über
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Ortschaft Reisdorf

Geburtstagsglückwünsche
Wir gratulieren unserem Jubilar recht herzlich zum Geburtstag 
und wünschen für das neue Lebensjahr beste Gesundheit und 
persönliches Wohlergehen

am 29.10. Herr Walter Baierl zum 75. Geburtstag

Jessica Denner
Ortschaftsbürgermeister

Ortschaft Wickerstedt

Zum Fest der  
Diamantenen Hochzeit,

die das Ehepaar Dieter und Edda Koch
am 17. Oktober 2019 feiert,
gratulieren wir auf das Herzlichste und wünschen beste Ge-
sundheit, persönliches Wohlergehen und noch viele gemein-
same Jahre.

Arnfried Hahn
Ortschaftsbürgermeister

Geburtstagsglückwünsche
Wir gratulieren unserem Jubilar recht herzlich zum Geburtstag 
und wünschen für das neue Lebensjahr beste Gesundheit und 
persönliches Wohlergehen

am 02.11. Herr Axel Michel zum 70. Geburtstag

Arnfried Hahn
Ortschaftsbürgermeister

Gemeinde Eberstedt

Geburtstagsglückwünsche
Wir gratulieren unserem Jubilar recht herzlich zum Geburtstag 
und wünschen für das neue Lebensjahr beste Gesundheit und 
persönliches Wohlergehen

am 04.11. Herr Horst Putze zum 85. Geburtstag

Hans-Otto Sulze
Bürgermeister

Kirmes-Frühschoppen
Am Sonntag, den 20. Oktober wollen wir anlässlich der Flursted-
ter Kirmes einen Frühschoppen mit Euch in den Räumlichkeiten 
der Gemeinde Flurstedt feiern. Für die zünftige Verpflegung mit 
Mutzbraten und Spanferkel mit Fassbier und weiteren leckeren 
Getränken ist gesorgt. Start ist 10 Uhr im Gemeindehaus

Der Heimatverein, die Kameraden der Feuerwehr
und der Ortschaftsrat freuen sich auf Euer Kommen.

Glückliche Gewinner bei „Mach-dich-ran“
Seit Mitte Juni war Flurstedt im „Mach-dich-ran“-Fieber, denn 
unserer Architekt der Flurstedter Kirche Hellmar Schulz meldete 
uns beim MDR an und Flurstedt wurde für die Spezial-Sendung 
„Mach-dich-ran“ zur Förderung kirchlicher Baudenkmäler ausge-
wählt. Nun war es unsere Aufgabe ein Team aus vier Leuten zu 
bilden, einen Wettkampftag in Flurstedt mit allem Drum und Dran 
auszurichten und eine Busfahrt nach Ellrich zu organisieren. Hier 
möchten wir nochmal allen Helfern und Unterstützern DANKE 
sagen.
Am Mittwoch den 25. September wurde diese Spezial-Sendung 
„Mach-dich-ran“ – Thüringen im MDR ausgestrahlt. Sie zeigte 
den Wettkampf und die Vorstellung der Gemeinden Ellrich (Harz) 
und Flurstedt. Hier waren nochmal alle in die Kirche eingeladen 
die Übertragung auf einer Großbildleinwand zusehen. Es gab le-
ckere Häppchen und Getränke. Über 60 Leute wollten sich das 
nicht entgehen lassen und folgten der Einladung in die Kirche. 
Als kleine Überraschung vorab gab es noch eine Video-Präsen-
tation über die Flurstedter Kirche mit Bildern zum Nachdenken, 
aber auch Bilder, die Mut machen und zeigten, was alles mach-
bar ist, wenn viele Hände mit anpacken.
Leider hat es das Team Flurstedt nicht geschafft ins Finale einzu-
ziehen. Aber trotzdem sind sie als Gewinner nach Hause gefah-
ren, mit 10.000€, die die Stiftung KiBa für die drei letztplatzierten 
der drei Bundesländer Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen 
zur Verfügung stellt.
Der krönende Abschluss von „Mach-dich-ran“ war die Live-
Übertragung aus der Sieger-Gemeinde Ellrich am 27. Septem-
ber. Dort erfolgte die Scheck-Übergabe an die Teams und die 
Musikshow „Oh happy day“ im MDR. Hier reisten nochmal über 
20 Fans aus Flurstedt und Umgebung mit dem Bus nach Ellrich, 
um das Team Flurstedt zu ihrem Gewinn zu beglückwünschen 
und einen gemeinsamen Abschluss des großen „Mach-dich-
ran“ Spektakel zu feiern. Auch wenn Flurstedt nicht den großen 
Gewinn nach Hause geholt hat, hat unsere Gemeinde in vie-
len Punkten gesiegt. Flurstedt präsentierte sich als offene und 
gastfreundliche Ortschaft. Sie zeigte, dass man als kleines Dorf 
mit einem starken Rückhalt der Einwohner und aus der Landge-
meinde und viel erreichen und auf die Beine stellen kann. Darauf 
können alle stolz sein.

Die Freunde der Kirche zu Flurstedt
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Ende der Sommerzeit
Am 27. Oktober 2019 endet die diesjährige Sommerzeit mit 
dem zurückdrehen der Uhr um 1 Stunde.

Termine:

- 19.10.2019
Abputzen der Loge

- 19.10.2019
Traditionsfeuer auf Feuerwehrwiese. Alle Einwohner, vor al-
lem alle Kinder und interessierten Bürger sind eingeladen. 
Ab ca.17:30 Uhr Essen + Trinken

- 26.10.2019
Kürbisschnitzen im Vereinshaus

- 26.10.2019
12. Classic Enduro Ausfahrt rund um die Historische Mühle

- Dezember 2019 geplante Kinderweihnachtsfeier

Weihnachtsbaum 2019
Auch in diesem Jahr sucht die Gemeindeverwaltung für die Ad-
vents- und Weihnachtszeit wieder einen ca. 3m hohen Festbaum 
(Tannenbaum), welcher zur Freude Aller vor dem Vereinshaus in 
Eberstedt aufgestellt wird.
Mögliche Interessenten können sich in der Gemeindeverwaltung 
Eberstedt, Dorfstraße 50, Tel. 036461/20614 melden.

die das Ehepaar Horst und Edith Putze
am 31. Oktober 2019 feiert,
gratulieren wir auf das Herzlichste und wünschen beste 
Gesundheit, persönliches Wohlergehen und noch viele 
gemeinsame Jahre.

Hans-Otto Sulze
Bürgermeister

Zum Fest der
Diamantenen Hochzeit,

Entsorgungstermine November 2019

Hausmüll 22.10. 05.11. 19.11.
Papier 24.10. 21.11.
Gelbe Säcke 25.10. 08.11. 22.11.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger
Der Herbst kündigt sich an. Auch das Ilmtal färbt sich langsam in 
ein buntes Farbenkleid.
Die vergangenen Wochen haben witterungsmäßig bei einem 
schönen Altweibersommer die Arbeiten im Garten, Feld und Flur 
beginnen und teilweise schon abschließen lassen.
Der zweite trockene Sommer in Folge und ein sehr sonniger 
Herbst hat den Bauern und Gärtner unserer Region eine Durch-
schnittsernte beschert.
Ebenfalls wurden die Vorbereitungsarbeiten für die kommende 
Vegetationsperiode wie Aussaat, Winterfurche u.s.w. getätigt.
Mit den Herbstferien vom 7. Oktober bis 18. Oktober und dem 
Ende der Sommerzeit gehört die 3. Jahreszeit schon bald der 
Vergangenheit an. Ich möchte deshalb darauf hinweisen, dass 
besonders jetzt die Verpflichtung der Grundstückseigentümer 
zur Straßenreinigung wahrgenommen wird.
Aus kirchlicher Sicht gab es mit dem Tag des offenen Denkmals 
und dem Erntedankgottesdienst die Höhepunkte dieses Herbs-
tes.
Ich wünsche uns allen noch einen günstigen Witterungsverlauf 
und frohes Schaffen in Beruf, Haus, Hof, Garten und Schule.

Ihr Bürgermeister
Hans-Otto Sulze

Die Kürbisse der diesjährigen Herbstdekoration an verschiede-
nen Stellen des Dorfes können von den Eberstedter Kindern zum 
gemeinsamen Kürbisschnitzen im Vereinshaus am Samstag, 
26.10.2019 in Vorbereitung auf Halloween verwendet werden.
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Gemeinde Niedertrebra

Zum Fest der Goldenen Hochzeit,
die das Ehepaar Frank und Martina Wölfel
am 15. November 2019 feiert,
gratulieren wir auf das Herzlichste und wünschen beste Ge-
sundheit, persönliches Wohlergehen und noch viele gemein-
same Jahre.

Jörg Geyer
Bürgermeister

Geburtstagsglückwünsche
Wir gratulieren unseren Jubilaren recht herzlich zum Geburtstag 
und wünschen für das neue Lebensjahr beste Gesundheit und 
persönliches Wohlergehen

am 20.10. Herr Werner Gläser zum 85. Geburtstag
am 28.10. Frau Ursula Gläser zum 85. Geburtstag
am 28.10. Frau Rosemarie Kahnt zum 85. Geburtstag
am 10.11. Herr Peter Hilpert zum 80. Geburtstag
am 20.11. Frau Lilli Walther zum 85. Geburtstag

Jörg Geyer
Bürgermeister

Gemeinde Obertrebra
Am Samstag, dem 21.09.2019 fand in Obertrebra das Teichfest 
statt. Ganz unter dem Motto „Weltkindertag“ war für lustige Ak-
tionen gesorgt. So gab es eine Hüpfburg und man konnte auf 
dem Obertrebraer Teich Schlauchboot fahren. Die Kameraden 
der Jugendfeuerwehr zeigten außerdem ihr Können bei einem 
„Löschangriff Nass“. Das Wetter zeigte sich ebenfalls von sei-
ner besten Seite und lockte so zahlreiche Gäste an den Teich. 
Organisiert hatten das Fest die Kameraden der Freiwilligen Feu-
erwehr Obertrebra. Hiermit sei noch einmal allen fleißigen Hel-
ferlein und Sponsoren gedankt.

Darja Barth, Obertrebraer Brschenverein e.V.

Einladung zum
Anti-NovemberdepressionsSWING

mit All Hues
Wann? Am Freitag, den 08. November 2019  

um 19.30 Uhr

Wo? Im beheizten Rübenkeller vom „Hof am Strand“
in der Dorfstraße 31 (Spielstraße) in 99518 
Eberstedt

Was? Auf dem gemeinsamen groove der Band All 
Hues (bestehend aus Florian Zeller - Piano, Hyun 
Kyung John Kim - e-Bass und Viola Michaelis - 
Vocals) entsteht eine musikalische Unterhaltung 
und das passende Medium dafür sind vertraute 
und auch weniger bekannte Jazz- und  
Swingstandards.
Schwungvolle Songs wechseln mit intensiv 
empfundenen Balladen, die sich zu Miniaturer-
zählungen entwickeln und den Zuhörer auf die 
freundlichste Art zerstreuen, den Novembernebel 
vergessen lassen und in den Beinen zuckt es

Wieviel? Um einen großherzigen Wertschätzungsbeitrag 
für die Band wird gebeten

Freunde und Wunschgetränke bitte selbst mitbringen,
Bier und Teepunsch hier, Feuer und Rost brennt,  

auch vegan.
Es laden ein: Gemeinde Eberstedt, Andrea + Dolf

Gemeinde Großheringen

Geburtstagsglückwünsche
Wir gratulieren unseren Jubilaren recht herzlich zum Geburtstag 
und wünschen für das neue Lebensjahr beste Gesundheit und 
persönliches Wohlergehen

am 19.10. Frau Gabriele Oberreich zum 70. Geburtstag
am 20.10. Frau Christine Kunze zum 70. Geburtstag
am 08.11. Herr Burkhard Walther zum 70. Geburtstag
am 09.11. Frau Helga Schröder zum 80. Geburtstag

Jens Baumbach
Bürgermeister

Bitte besuchen Sie uns im Internet unter:
www.grossheringen.de
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Einladung zum Drachenfest
Am Sonntag, dem 20.10.2019 findet ab 14:30 Uhr das Drachen-
fest in Obertrebra am Pfuhlsborner Weg statt.
Windbegeisterte und Drachenfans sind herzlich Willkommen.

Für Speis und Trank sorgt das Drachenfest Orga Team.

Einladung zur Kirmes
Am Samstag, dem 02.11.2019 findet ab 20:00 Uhr die traditio-
nelle Kirmes in Obertrebra auf der Äppelkammer statt. Es spielt 
die Partyband Cyriak. Tanzbegeisterte und Gäste sind herzlich 
willkommen.

Es lädt ein der Obertrebraer Burschenverein e.V.

Gemeinde Schmiedehausen

Geburtstagsglückwünsche
Wir gratulieren unseren Jubilaren recht herzlich zum Geburtstag 
und wünschen für das neue Lebensjahr beste Gesundheit und 
persönliches Wohlergehen

am 30.10. Herr Gunther Weser zum 70. Geburtstag
am 14.11. Frau Ute Ratzmann zum 70. Geburtstag
am 18.11. Frau Christa Hädrich zum 80. Geburtstag

Bernd Otterstein
Bürgermeister

Kirchliche Nachrichten

Herzliche Einladung

* am Sonntag, dem 27. Oktober 2019, um 14.00 Uhr in 
Schmiedehausen feiern wir „800 Jahre Kirche Schmie-
dehausen“, es spricht André Zahn

* am Sonntag, dem 27. Oktober 2019 sind in allen Gemeinden 
Gemeindekirchenratswahlen

* am Donnerstag, den 31. Oktober 2019, um 10.00 Uhr in 
Wichmar findet der Reformationsgottesdienst für alle Ge-
meinden statt und um 17.00 Uhr ein Reformationskonzert in 
Dorndorf für alle Gemeinden

* am Sonntag, dem 3. November 2019, um 09.00 Uhr in 
Schmiedehausen ist der nächste Gottesdienst

Besuchen Sie uns im Internet unter

www.bad-sulza.de
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Saaleplatte

Der Herbst in Münchengosserstädt

Öffentliche Bekanntmachungen und amtliche Mitteilungen

Gemeinde Saaleplatte

Einladung Hauptausschusssitzung
Am Dienstag, den 22.10.2019, 18.00 Uhr, findet im Büro des 
Bürgermeisters in der Gemeindeverwaltung in Wormstedt die 
nächste Hauptausschusssitzung statt.

Tagesordnung:
1. Vorbereitung der Gemeinderatssitzung am 24.10.2019
2. Vergabe von Bauleistungen
3. Personalangelegenheiten
4. Allgemeine Informationen

gez. Hammer
Bürgermeister

Einladung Gemeinderatssitzung
Am Donnerstag, den 24.10.2019, 19.00 Uhr, findet im Versamm-
lungsraum der Gemeindeverwaltung Wormstedt die nächste Ge-
meinderatssitzung statt.

Tagesordnung:
Die Tagesordnung wird noch bekannt gegeben.

gez. Hammer
Bürgermeister

Wahlbekanntmachung der Gemeinde  
Saaleplatte mit ihren Ortsteilen Eckolstädt, 
Großromstedt, Hermstedt, Kleinromstedt, 

Kösnitz, Münchengosserstädt, Pfuhlsborn, 
Stobra und Wormstedt

Wahl zum 7. Thüringer Landtag am 27. Oktober 2019

1.
Am 27. Oktober 2019 findet die Wahl zum 7. Thüringer Land-
tag von 08.00 bis 18.00 Uhr statt.

2.
Die Gemeinde Saaleplatte mit ihren Ortsteilen ist in folgende 
neun Wahlbezirke eingeteilt.
Die Wahlräume befinden sich:

Stimm-
bezirk

Ort / Ortsteil Lage / Wahlraumanschrift

0001 Eckolstädt Alte Schule,
Hauptstraße 120

0002 Großromstedt Dorfgemeinschaftshaus,
Dorfstraße 24 a

0003 Hermstedt Dorfgemeinschaftshaus,
Dorfstraße 11

0004 Kleinromstedt Dorfgemeinschaftshaus,
Am Dorfteich 3
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Stimm-
bezirk

Ort / Ortsteil Lage / Wahlraumanschrift

0005 Kösnitz Dorfgemeinschaftshaus,
Im Dorfe 32

0006 Münchengosser-
städt

Alte Schule, Teichgasse 62

0007 Pfuhlsborn Dorfgemeinschaftshaus,
Dorfstraße 44

0008 Stobra Alte Schule, Dorfstraße 2
0009 Wormstedt Gemeindeverwaltung,

Im Unterdorf 110

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten bis 
spätestens 6. Oktober 2019 übersandt worden sind, sind der 
Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlbe-
rechtigte zu wählen hat.

Zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses ist für alle Mitgliedsge-
meinden der erfüllenden Gemeinde Bad Sulza ein gemeinsamer 
Briefwahlvorstand gebildet worden.
Der Briefwahlvorstand der erfüllenden Gemeinde tritt zur Ermitt-
lung des Briefwahlergebnisses um 16.00 Uhr im Rathaus Bad 
Sulza, Markt 1, Raum 08, zusammen.

3.
Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbe-
zirkes wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist.
Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personal-
ausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei 
Betreten des Wahlraumes den Stimmzettel ausgehändigt.
Jeder Wähler hat eine Wahlkreisstimme und eine Landesstim-
me.

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer
a) für die Wahl im Wahlkreis die Namen der Bewerber der zu-

gelassenen Wahlkreisvorschläge unter Angabe der Partei, 
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, bei 
anderen Wahlkreisvorschlägen außerdem das Kennwort und 
rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis für die 
Kennzeichnung,

b) für die Wahl nach Landeslisten die Bezeichnung der Par-
teien, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch 
dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber der 
zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibezeich-
nung einen Kreis für die Kennzeichnung.

Der Wähler gibt
seine Wahlkreisstimme in der Weise ab,

dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels durch ein in ei-
nen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich macht, welchem Bewerber sie gelten soll,

und seine Landesstimme in der Weise,
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in ei-
nen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.

Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlzelle des Wahl-
raumes oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet 
und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht 
erkennbar ist.

4.
Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung 
erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses 
im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das 
ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.

5.
Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im 
Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses 

Wahlkreises oder
b) durch Briefwahl
teilnehmen.

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Stadtver-
waltung Bad Sulza, im Rathaus Bad Sulza, Markt 1, Meldeamt, 
einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Wahlumschlag so-
wie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen 
Wahlbrief mit dem Stimmzettel (in verschlossenem Stimmzettel-
umschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig 
der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle übersen-
den, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. 
Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben 
werden.

6.
Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur 
persönlich ausüben (§ 15 Absatz 4 des Thüringer Landeswahl-
gesetzes).
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer 
Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheits-
strafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch 
ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Saaleplatte, 17. Oktober 2019
gez. Jörg Hammer
Bürgermeister

Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge zur Ortsteilratsmitgliederwahl  
des Ortsteils Eckolstädt am 27. Oktober 2019

1.
Der Wahlausschuss der Gemeinde Saaleplatte hat in seiner Sitzung am 24. September 2019 folgende Wahlvorschläge für die Wahl 
der Ortsteilratsmitglieder des Ortsteils Eckolstädt am 27. Oktober 2019 als gültig zugelassen, die hiermit bekannt gegeben werden.

2.
Reihenfolge
des Wahlvorschlags

Name und Vorname
der Bewerber/-innen

Geburts-
jahr

Beruf Anschrift
(Hauptwohnung)

01 Hammer, Jörg 1961 Dipl.-Ing. Agrarökonom OT Eckolstädt
Hauptstraße 127
99510 Saaleplatte

02 Busse, Stefan 1976 Installateurmeister
(selbständig)

OT Eckolstädt
Am Kirchweg 5
99510 Saaleplatte

03 Grosse, Stephan 1969 Gebäudetechniker OT Eckolstädt
Im Oberen Dorf 16
99510 Saaleplatte

04 Hammer, Tim 1989 Berufskraftfahrer OT Eckolstädt
Hauptstraße 127
99510 Saaleplatte

05 Heineck, Marie-Christin 1981 Bürokauffrau OT Eckolstädt
Im Unteren Dorf 58
99510 Saaleplatte



Bad Sulza - 24 - Nr. 11/2019

Reihenfolge
des Wahlvorschlags

Name und Vorname
der Bewerber/-innen

Geburts-
jahr

Beruf Anschrift
(Hauptwohnung)

06 Kreibich, Dirk 1968 Landmaschinen-
schlosser (selbständig)

OT Eckolstädt
Darnstedter Straße 25
99510 Saaleplatte

07 Thomas, Felix 1987 Koch
(selbständig)

OT Eckolstädt
Am Kirchweg 11
99510 Saaleplatte

08 Ziesche-Engelstädter, Irina 1970 Betriebswirtin OT Eckolstädt
Hirschrodaer Weg 80
99510 Saaleplatte

3.
Der Wähler hat zur Wahl der Ortsteilratsmitglieder drei Stimmen.
Kein Bewerber darf mehr als eine Stimme erhalten.

Saaleplatte, 25. September 2019
gez. Anke Hübner
Wahlleiterin

Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge zur Ortsteilratsmitgliederwahl  
des Ortsteils Großromstedt am 27. Oktober 2019

1.
Der Wahlausschuss der Gemeinde Saaleplatte hat in seiner Sitzung am 24. September 2019 folgende Wahlvorschläge für die Wahl 
der Ortsteilratsmitglieder des Ortsteils Großromstedt am 27. Oktober 2019 als gültig zugelassen, die hiermit bekannt gegeben wer-
den.

2.
Reihenfolge
des Wahlvorschlags

Name und Vorname
der Bewerber/-innen

Geburtsjahr Beruf Anschrift
(Hauptwohnung)

01 Menzel, Stefan 1982 Informatiker OT Großromstedt
In den Jungen Weiden 18
99510 Saaleplatte

02 Ruf, Steffi 1964 Sozialpädagogin OT Großromstedt
In den Jungen Weiden 21
99510 Saaleplatte

03 Kern, Volkmar 1957 Angestellter OT Großromstedt
Dorfstraße 16
99510 Saaleplatte

04 Friedrich, Benjamin 1987 Servicetechniker OT Großromstedt
In den Jungen Weiden 19
99510 Saaleplatte

05 Gwarys, Thomas 1955 Rentner OT Großromstedt
Dorfstraße 19 a
99510 Saaleplatte

06 Langemann, Paul 1995 Verwaltungsfach-
angestellter

OT Großromstedt
Dorfstraße 35
99510 Saaleplatte

07 Oßwald, Andrea 1966 Industriemeister
Lebensmittel

OT Großromstedt
Dorfstraße 4 b
99510 Saaleplatte

08 Thomas, Sebastian 1984 Elektroinstallateur
selbständig

OT Großromstedt
Dorfstraße 40
99510 Saaleplatte

3.
Der Wähler hat zur Wahl der Ortsteilratsmitglieder drei Stimmen.
Kein Bewerber darf mehr als eine Stimme erhalten.

Saaleplatte, 25. September 2019
gez. Anke Hübner
Wahlleiterin
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Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge zur Ortsteilratsmitgliederwahl des 
Ortsteils Hermstedt am 27. Oktober 2019

1.
Der Wahlausschuss der Gemeinde Saaleplatte hat in seiner Sitzung am 24. September 2019 folgende Wahlvorschläge für die Wahl 
der Ortsteilratsmitglieder des Ortsteils Hermstedt am 27. Oktober 2019 als gültig zugelassen, die hiermit bekannt gegeben werden.

2.
Reihenfolge
des Wahlvorschlags

Name und Vorname
der Bewerber/-innen

Geburtsjahr Beruf Anschrift
(Hauptwohnung)

01 Feilotter, René 1973 Notfallsanitäter OT Hermstedt
Dorfstraße 10
99510 Saaleplatte

02 Andrich, René 1969 Logistiker OT Hermstedt
Dorfstraße 17
99510 Saaleplatte

03 Krause, Michael 1982 Feinwerkmechaniker-
meister

OT Hermstedt
Dorfstraße 27
99510 Saaleplatte

04 Wagner, Ulf 1948 Geschäftsführer OT Hermstedt
Dorfstraße 30 e
99510 Saaleplatte

05 Schulz, Waltraud 1947 Rentnerin OT Hermstedt
Dorfstraße 50
99510 Saaleplatte

06 Koppe, René 1984 Geschäftsführer OT Hermstedt
Dorfstraße 28
99510 Saaleplatte

07 Weischner-König, Timmi 1992 Feuerwehrmann OT Hermstedt
Dorfstraße 11
99510 Saaleplatte

3.
Der Wähler hat zur Wahl der Ortsteilratsmitglieder drei Stimmen.
Kein Bewerber darf mehr als eine Stimme erhalten.

Saaleplatte, 25. September 2019
gez. Anke Hübner
Wahlleiterin

Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge zur Ortsteilratsmitgliederwahl des 
Ortsteils Kleinromstedt am 27. Oktober 2019

1.
Der Wahlausschuss der Gemeinde Saaleplatte hat in seiner Sitzung am 24. September 2019 folgende Wahlvorschläge für die Wahl 
der Ortsteilratsmitglieder des Ortsteils Kleinromstedt am 27. Oktober 2019 als gültig zugelassen, die hiermit bekannt gegeben werden.

2.
Reihenfolge
des Wahlvorschlags

Name und Vorname
der Bewerber/-innen

Geburtsjahr Beruf Anschrift
(Hauptwohnung)

01 Baumann, Chris 1970 Elektromeister OT Kleinromstedt
Dorfstraße 11
99510 Saaleplatte

02 Liebetrau, Angela 1963 Bauingenieur OT Kleinromstedt
Jenaer Straße 20
99510 Saaleplatte

03 Vent, Georg 1986 Sozialversicherungs-fachan-
gestellter

OT Kleinromstedt
Am Dorfteich 12
99510 Saaleplatte

04 Frenzel, Alexandra 1985 Qualitätsingenieurin OT Kleinromstedt
Am Kötschaer Weg 1
99510 Saaleplatte

05 Stiebritz, Christian 1978 Gas-Wasser-Installateur OT Kleinromstedt
Am Dorfteich 17
99510 Saaleplatte

06 Stiebritz, Isa 1955 Kaufmann OT Kleinromstedt
Am Dorfteich 9
99510 Saaleplatte

3.
Der Wähler hat zur Wahl der Ortsteilratsmitglieder drei Stimmen.
Kein Bewerber darf mehr als eine Stimme erhalten.

Saaleplatte, 25. September 2019
gez. Anke Hübner
Wahlleiterin
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Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge zur Ortsteilratsmitgliederwahl  
des Ortsteils Kösnitz am 27. Oktober 2019

1.
Der Wahlausschuss der Gemeinde Saaleplatte hat in seiner Sitzung am 24. September 2019 folgende Wahlvorschläge für die Wahl 
der Ortsteilratsmitglieder des Ortsteils Kösnitz am 27. Oktober 2019 als gültig zugelassen, die hiermit bekannt gegeben werden.

2.
Reihenfolge
des Wahlvorschlags

Name und Vorname
der Bewerber/-innen

Geburtsjahr Beruf Anschrift
(Hauptwohnung)

01 Zwickel, Michael 1958 Diplomlehrer OT Kösnitz
Im Dorfe 24
99510 Saaleplatte

02 Opitz, Frank 1966 Dipl.-Biochemiker OT Kösnitz
Im Dorfe 24
99510 Saaleplatte

03 Schmidt, Marcel 1981 Verwaltungsfach-
angestellter

OT Kösnitz
Im Dorfe 25
99510 Saaleplatte

04 Koch, Julia 1988 Physiotherapeutin OT Kösnitz
Im Dorfe 28
99510 Saaleplatte

05 Körbs, Ralf 1969 Zimmerer OT Kösnitz
Im Dorfe 34
99510 Saaleplatte

06 Oppel, Kevin 1982 Dipl.-Betriebswirt (FH) OT Kösnitz
Im Dorfe 27
99510 Saaleplatte

3.
Der Wähler hat zur Wahl der Ortsteilratsmitglieder drei Stimmen.
Kein Bewerber darf mehr als eine Stimme erhalten.

Saaleplatte, 25. September 2019
gez. Anke Hübner
Wahlleiterin

Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge zur Ortsteilratsmitgliederwahl 
 des Ortsteils Münchengosserstädt am 27. Oktober 2019

1.
Der Wahlausschuss der Gemeinde Saaleplatte hat in seiner Sitzung am 24. September 2019 folgende Wahlvorschläge für die Wahl 
der Ortsteilratsmitglieder des Ortsteils Münchengosserstädt am 27. Oktober 2019 als gültig zugelassen, die hiermit bekannt gegeben 
werden.

2.
Reihenfolge
des Wahlvorschlags

Name und Vorname
der Bewerber/-innen

Geburtsjahr Beruf Anschrift
(Hauptwohnung)

01 Möller, Anja 1971 Rezeptionsfachkraft OT Münchengosserstädt
Am Dorfplatz 7
99510 Saaleplatte

02 Müller, Harald 1962 IT-Techniker OT Münchengosserstädt
Hintergasse 16
99510 Saaleplatte

03 Precht, René 1976 Straßenbauer OT Münchengosserstädt
Hintergasse 14
99510 Saaleplatte

04 Pocher, Bernd 1973 Unternehmer OT Münchengosserstädt
An der Kummel 72
99510 Saaleplatte

3.
Der Wähler hat zur Wahl der Ortsteilratsmitglieder drei Stimmen.
Kein Bewerber darf mehr als eine Stimme erhalten.

Saaleplatte, 25. September 2019
gez. Anke Hübner
Wahlleiterin



Bad Sulza - 27 - Nr. 11/2019

Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge zur Ortsteilratsmitgliederwahl  
des Ortsteils Pfuhlsborn am 27. Oktober 2019

1.
Der Wahlausschuss der Gemeinde Saaleplatte hat in seiner Sitzung am 24. September 2019 folgende Wahlvorschläge für die Wahl 
der Ortsteilratsmitglieder des Ortsteils Pfuhlsborn am 27. Oktober 2019 als gültig zugelassen, die hiermit bekannt gegeben werden.

2.
Reihenfolge
des Wahlvorschlags

Name und Vorname
der Bewerber/-innen

Geburtsjahr Beruf Anschrift
(Hauptwohnung)

01 Wiersing, Frank 1964 Dachdecker OT Pfuhlsborn
Dorfstraße 31 a
99510 Saaleplatte

02 Lippold, Sebastian 1984 Zerspanungs-
mechaniker

OT Pfuhlsborn
Dorfstraße 36 a
99510 Saaleplatte

03 Taubert, Frank 1985 Landwirt OT Pfuhlsborn
Dorfstraße 42 b
99510 Saaleplatte

04 Thierolf, Tobias 1982 Fachschullehrer OT Pfuhlsborn
Dorfstraße 5
99510 Saaleplatte

3.
Der Wähler hat zur Wahl der Ortsteilratsmitglieder drei Stimmen.
Kein Bewerber darf mehr als eine Stimme erhalten.

Saaleplatte, 25. September 2019
gez. Anke Hübner
Wahlleiterin

Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge zur Ortsteilratsmitgliederwahl  
des Ortsteils Stobra am 27. Oktober 2019

1.
Der Wahlausschuss der Gemeinde Saaleplatte hat in seiner Sitzung am 24. September 2019 folgende Wahlvorschläge für die Wahl 
der Ortsteilratsmitglieder des Ortsteils Stobra am 27. Oktober 2019 als gültig zugelassen, die hiermit bekannt gegeben werden.

2.
Reihenfolge
des Wahlvorschlags

Name und Vorname
der Bewerber/-innen

Geburtsjahr Beruf Anschrift
(Hauptwohnung)

01 Färber, Isabell 1987 Angestellte OT Stobra
Dorfstraße 45
99510 Saaleplatte

02 Betzold, Doreen 1977 Krankenschwester OT Stobra
Dorfstraße 53
99510 Saaleplatte

03 Jennicke, Mike 1971 Fensterbauer OT Stobra
Dorfstraße 17
99510 Saaleplatte

04 Koch, Patrick 1988 Landwirt OT Stobra
Dorfstraße 42
99510 Saaleplatte

05 Vetterling, Ulrike 1988 Biologielaborantin OT Stobra
Dorfstraße 37 a
99510 Saaleplatte

3.
Der Wähler hat zur Wahl der Ortsteilratsmitglieder drei Stimmen.
Kein Bewerber darf mehr als eine Stimme erhalten.

Saaleplatte, 25. September 2019
gez. Anke Hübner
Wahlleiterin
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Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge zur Ortsteilratsmitgliederwahl  
des Ortsteils Wormstedt am 27. Oktober 2019

1.
Der Wahlausschuss der Gemeinde Saaleplatte hat in seiner Sitzung am 24. September 2019 folgende Wahlvorschläge für die Wahl 
der Ortsteilratsmitglieder des Ortsteils Wormstedt am 27. Oktober 2019 als gültig zugelassen, die hiermit bekannt gegeben werden.

2.
Reihenfolge
des Wahlvorschlags

Name und Vorname
der Bewerber/-innen

Geburtsjahr Beruf Anschrift
(Hauptwohnung)

01 Groß, Brigitte 1952 Verwaltungsfachan-
gestellte/Rentnerin

OT Wormstedt
Zimmerscher Weg 80
99510 Saaleplatte

02 Kleber, Konrad 1954 Busfahrer OT Wormstedt
Hauptstraße 86
99510 Saaleplatte

03 Schmerbauch, Lutz 1959 Koch OT Wormstedt
Im Oberdorf 27
99510 Saaleplatte

04 Pietsch, Sebastian 1990 Verwaltungsangestellter OT Wormstedt
Zimmerscher Weg 79
99510 Saaleplatte

05 Singer, Katja 1987 Immobilien-
Fachwirtin

OT Wormstedt
Zimmerscher Weg 79
99510 Saaleplatte

06 Heuschkel, Robert 1990 Glas- und Gebäudereiniger OT Wormstedt
Hauptstraße 40
99510 Saaleplatte

07 Hahn, Steffi 1970 Bürokauffrau OT Wormstedt
Hainicher Weg 88
99510 Saaleplatte

3.
Der Wähler hat zur Wahl der Ortsteilratsmitglieder drei Stimmen.
Kein Bewerber darf mehr als eine Stimme erhalten.

Saaleplatte, 25. September 2019
gez. Anke Hübner
Wahlleiterin

Gemeinde Saaleplatte

Bekanntmachung

Öffentliche Sitzung des Wahlausschusses 
 für die Ortsteilratswahlen der  

Gemeinde Saaleplatte am 27. Oktober 2019

Die zweite öffentliche Sitzung des Wahlausschusses findet

am 29. Oktober 2019, um 18.00 Uhr,
in der Gemeindeverwaltung Saaleplatte,

Im Unterdorf 110,

statt.

Gegenstand der Sitzung ist die Feststellung des Wahlergeb-
nisses.

Der Zutritt zur Sitzung ist für jedermann frei.

Saaleplatte, 17. Oktober 2019
Anke Hübner
Wahlleiterin

Gemeinde Saaleplatte

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung  
OT Wormstedt
(Tel.: 036464 7600)

Montag geschlossen
Dienstag 09.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch 09.00 bis 14.00 Uhr
Donnerstag geschlossen
Freitag geschlossen

Öffnungszeiten Einwohnermeldeamt  
OT Wormstedt
(Tel.: 036464 76021)

Dienstag 09.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr

Öffnungszeiten der Stadtverwaltung/ 
Einwohnermeldeamt/Standesamt Bad Sulza
(Tel.: 036461 2410)

Montag 09.00 bis 12.00 Uhr
Dienstag 14.00 bis 16.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr
Freitag 09.00 bis 12.00 Uhr
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Sprechzeiten Zahnarztpraxis Wormstedt
Frau Dipl.-Stom. Elke Karstädt
Zahnärztin
Hauptstraße 48 a, 99510 Wormstedt
Tel. 036464/70528

Sprechzeiten
Mo 08.00 Uhr bis 11.30 Uhr und 15.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Di 10.00 Uhr bis 11.30 Uhr und 13.30 Uhr bis 15.00 Uhr
Mi 09.00 Uhr bis 11.30 Uhr und 13.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Do 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Fr 08.00 Uhr bis 11.30 Uhr und 13.30 Uhr bis 15.00 Uhr

Aus unseren Ortsteilen

Ortsteil Eckolstädt

Kirmes in Eckolstädt 2019

Auch in diesem Jahr feiern wir wieder 
Eckolstädter Kirmes.

Hierzu laden der Feuerwehrverein 
Eckolstädt e.V., der Burschenkellner Hei-
ko Schütze und die Kirmesgesellschaft 
recht herzlich, in das Feuerwehrgerä-
tehaus in der Darnstedter Straße, ein.

Erstmals tanzen wir zu dieser Kirmes auf 
einem Tanzparkett.

Eröffnet wird die Kirmes 2019 am Frei-
tag, den 08.11.2019 um 21 Uhr mit der 
Kirmesdisko.

Es legen für euch auf: Dominik S., Klang-
Akzent und Mr. & Mrs. Nice.

Am Samstag, den 09.11.2019, sind alle 
Kinder, Eltern und Großeltern ab 15 Uhr 
zum Kindernachmittag eingeladen. Es 
warten Spiel und Spaß für Groß und 
Klein.

Samstagabend ab 2 0 Uhr begleiten uns 
Ron und sein Saxophon mit Live-Musik 
durch den traditionellen Abend.

Der Feuerwehrverein Eckolstädt e.V., 
Burschenkellner Heiko Schütze und die 
Kirmesgesellschaft freuen sich auf Sie 
als Kirmesgäste – mit einem dreifachen:

Eckelscht schnipp schnapp!

Bankverbindungen Saaleplatte

Sparkasse Mittelthüringen
IBAN: DE62820510000545000017 BIC: HELADEF1WEM
Deutsche Bank
IBAN: DE31820700000204319800 BIC: EUTDE8EXXX
Volksbank Weimar
IBAN: DE37820641880000704660 BIC: GENODEF1WE1

Service der Deutschen Rentenversicherung 
vor Ort in der Gemeinde Saaleplatte
Beratung und Auskunft zu rentenrechtlichen Angelegenheiten 
sowie Hilfe bei der Antragstellung von Renten wegen Erwerbs-
minderung, Alters- und Hinterbliebenenrenten bekommen Sie 
kostenfrei in den Sprechstunden vor Ort durch Ingo Torborg, 
Versichertenältester der Deutschen Rentenversicherung Mittel-
deutschland.

Der nächste Beratungstermin im Hause der Gemeindeverwal-
tung Saaleplatte im OT Wormstedt finden statt am 22.10.2019 
von 15.00 bis 18.00 Uhr.
Um Terminvereinbarung wird dringend gebeten:
Telefon: 03644-8779952 (Mo. - Do. 19:30 bis 20.15 Uhr)
e-Mail: drv-saaleplatte@online.de

Sprechzeiten Kontaktbereichsbeamter  
Ronald Wallor - Polizeihauptmeister
Dienstag  ..........................................................16.00 - 17.00 Uhr
oder nach Vereinbarung in der Gemeindeverwaltung, Im Unter-
dorf 110 in Wormstedt. 036464/ 768074 (Handy.: 0174 2011023)

Tourenplan

Kreis- und Fahrbibliothek Weimarer Land

Tel. Bücherbus: 0176 / 40251989 11.00 bis 18.00 Uhr
Tel. Büro: 03644 / 650302 06.30 bis 15.00 Uhr
E-Mail: fahrbibliothek@apolda.de

Haltestelle
Dienstag, 12.11.2019
15.00 - 15.30 Uhr
15.35 - 16.10 Uhr
16.20 - 16.35 Uhr
16.40 - 17.20 Uhr
17.25 - 18.00 Uhr

Hermstedt
Stobra
Kösnitz
Wormstedt
Pfuhlsborn

Montag, 04.11.2019
15.15 - 16.00 Uhr
16.10 - 17.00 Uhr
17.05 - 17.45 Uhr

Münchengosserstädt
Eckolstädt Unterdorf
Eckolstädt Kindergarten

Mittwoch, 06.11.2019
15.00 - 15.45 Uhr
15.55 - 16.40 Uhr

Großromstedt
Kleinromstedt

Bitte merken Sie sich Ihre Termine vor!

Sprechzeiten der Hausarztpraxis 
 Frau Jana Henße
Praxis in Wormstedt

Montag 12.00 - 15.00 Uhr
Donnerstag 08.00 - 12.00 Uhr

Für Anmeldungen und telefonische Anfragen ist Frau Henße un-
ter folgenden Telefonnummern erreichbar:

Wormstedt: 036464/ 769944
Camburg: 036421/ 22803

Ihr Praxisteam der Hausarztpraxis J. Henße
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beigebracht hat und alles unterstützt von den Knirpsen, die dazu 
Geräusche gemacht, mitgesungen und mitgeklatscht haben. Am 
Donnerstag drehte sich alles um die Zahl 30 sowie die Geschich-
te des Kindergartens mit alten Fotos und Geschichten drumher-
um. Den Abschluss der Festwoche bildete am Freitag ein großes 
Fest mit Kinderschminken, Kinderdisco, Spiel & Spaß mit Luft-
ballons und Seifenblasen.
Wir danken allen Erziehern und der Leitung für diese großarti-
ge Woche und wünschen dem Kindergarten alles Gute für die 
nächsten 30 Jahre!

Ortsteil Münchengosserstädt

Geburtstagsglückwünsche
Wir gratulieren unserem Jubilar recht herzlich zum Geburtstag 
und wünschen für das neue Lebensjahr beste Gesundheit und 
persönliches Wohlergehen

am 31.10. Herr Herbert Schmidt zum 80. Geburtstag

Steffen Gemeinhardt
Ortsteilbürgermeister

Ortsteil Pfuhlsborn

Geburtstagsglückwünsche
Wir gratulieren unserem Jubilar recht herzlich zum Geburtstag 
und wünschen für das neue Lebensjahr beste Gesundheit und 
persönliches Wohlergehen

am 26.10. Herr Volkhart Berger zum 80. Geburtstag

Steve Schönfeld
Ortsteilbürgermeister

Ortsteil Stobra

die das Ehepaar Bernd und Ingrid Eschner
am 24. Oktober 2019 feiert,
gratulieren wir auf das Herzlichste und wünschen beste 
Gesundheit, persönliches Wohlergehen und noch viele ge-
meinsame Jahre.

Jörg Hammer Andreas Stelzig
Bürgermeister Saaleplatte Ortsteilbürgermeister

Zum Fest der
Goldenen Hochzeit,

Ortsteil Hermstedt

Zum Fest der Goldenen Hochzeit,
die das Ehepaar Dieter und Elke Radestock
am 25. Oktober 2019 feiert,
gratulieren wir auf das Herzlichste und wünschen beste Gesund-
heit, persönliches Wohlergehen und noch viele gemeinsame 
Jahre.

Jörg Hammer Michael Raudies
Bürgermeister Saaleplatte Ortsteilbürgermeister

Ortsteil Kleinromstedt

Zum Fest der Goldenen Hochzeit,
die das Ehepaar Karl-Heinz und Marlene Krause
am 15. November 2019 feiert,
gratulieren wir auf das Herzlichste und wünschen beste Ge-
sundheit, persönliches Wohlergehen und noch viele gemein-
same Jahre.

Jörg Hammer Karina Baumann
Bürgermeister Saaleplatte Ortsteilbürgermeister

Geburtstagsglückwünsche
Wir gratulieren unseren Jubilaren recht herzlich zum Geburtstag 
und wünschen für das neue Lebensjahr beste Gesundheit und 
persönliches Wohlergehen

am 27.10. Herr Werner Schiebel zum 85. Geburtstag
am 31.10. Frau Karin Garten zum 70. Geburtstag

Karina Baumann
Ortsteilbürgermeister

30 Jahre Kita Kleinromstedt
In der letzten Augustwoche wurde das 30. Jubiläum der Kita 
Kleinromstedt ausgelassen mit einer Festwoche gefeiert. Je-
den Tag stand ein anderes Highlight auf dem Programm: Die 
Geburtstagswoche startete mit einem gemeinsamen Frühstück 
auf dem Sportplatz, so dass alle Kinder gut gestärkt an den an-
schließenden Sportspielen teilnehmen konnten. Die Kinder aller 
Gruppen haben sich u.a. im Rennen, Ballwerfen oder Frisbee 
gemessen und wurden mit einer Jubiläumsmedaille belohnt. Am 
nächsten Tag begaben sich alle auf große Schatzsuche durch 
das Dorf: vom Gartenhäuschen über den Friedhof, eine Werk-
statt, der Feuerwehr und weiteren Stationen wurde der Schatz 
endlich unter großem Getöse gefunden und unter allen Schatz-
suchern aufgeteilt. Am Mittwoch begeisterte Herr Huth die Kinder 
mit seiner Mitmachgeschichte „Bringst du mir das Schwimmen 
bei?“ – ein Hase wollte schwimmen lernen, was ihm der Frosch 
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Über den Einsatz der Mittel legt der Vorstand in einer Mitglieder-
versammlung Rechenschaft ab. Durch das Einwerben von Spon-
sorengeldern und durch die Beihilfe der Gemeinde gelang es, die 
finanzielle Unterstützung bei der Realisierung größerer Projekte 
sicherzustellen.
Grund- und Regelschule erhielten regelmäßig einen Zuschuss 
nicht nur zu ihren Schulfesten. Gemeinsam mit den Kooperati-
onspartnern kann die Schulpartnerschaft der Grundschule mit 
Litauen und die Besuchsfahrten finanziell unterstützt werden. 
Inzwischen bekam die Grundschule den Titel Europa-Schule 
verliehen. Während in den 90-er Jahren die Grund- und Regel-
schule gemeinsam den Schuljahresabschluss mit einem großen 
Fest gemeinsam feierten, sind es jetzt die gemeinsamen Ehren-
tage. Erinnert sei hier an das Schul- und Dorffest im Mai 2018 
zum Jubiläum 30 Jahre Regelschule und 60 Jahre Grundschule 
in Wormstedt.
Nur durch die Existenz des Schulfördervereins als eingetragener 
Verein ist es auch möglich Unterstützung von öffentlicher Seite 
zu bekommen. So werden die Arbeitsgemeinschaften an der Re-
gelschule Wormstedt über die Schuljugendarbeit gemeinsam mit 
dem Landratsamt getragen.
Vor drei Jahren bewarb sich die Regelschule für das Projekt 
„Kulturagenten für kreative Schulen“ und erhielt als eine von 20 
Schulen den Zuschlag für ihr Konzept. So konnten in den letz-
ten 2,5 Jahren interessante Projekte mit Künstlern an der Re-
gelschule durchgeführt werden. Die komplette Abrechnung der 
Gelder erfolgte über den Förderverein.
Ebenso können nur über den Förderverein die Chancenprogram-
me des TLSFV „Menschen stärken Menschen“ für beide Schu-
len, aber seit 3 Jahren auch für die KITA „Unter den Windrädern“ 
gefördert werden.
Wir, der Vorstand, möchten nicht versäumen, an dieser Stel-
le den Sponsoren zu danken, ohne deren Hilfe und Unterstüt-
zung die Arbeit des Vereins nicht möglich wäre. Der Vorstand ist 
ständig bestrebt, die Außendarstellung des Schulförder-vereins 
und damit die Präsenz zu optimieren, um damit sowohl inter-
essierte Eltern als auch neue Sponsoren zu gewinnen. Neben 
den Mitgliedsbeiträgen sind Spenden regionaler Unternehmen, 
die finanzielle Unterstützung der Gemeinde Saaleplatte und die 
Erlöse aus dem Kleiderbasar die größte Einnahmequelle. Dafür 
nochmals ein herzliches Dankeschön. Auch danken wir den Mit-
gliedern des Fördervereins (ehemalige und jetzige) und der Ge-
meinde Saaleplatte.

Sie sind interessiert Mitglied zu werden? Auf der Homepage der 
Regelschule Wormstedt finden sie einen Aufnahmeantrag. Wir 
freuen uns über Jeden, der unsere Arbeit unterstützt.

Ortsteil Wormstedt

Geburtstagsglückwünsche
Wir gratulieren unserer Jubilarin recht herzlich zum Geburtstag 
und wünschen für das neue Lebensjahr beste Gesundheit und 
persönliches Wohlergehen

am 14.11. Frau Uta Blumenstein zum 70. Geburtstag

Gunter Eckart
Ortsteilbürgermeister

25 Jahre Förderverein  
„Schule in Wormstedt e.V.“
In diesem Jahr feiert der Förderverein „Schule in Wormstedt e.V.“ 
laut Satzung sein 25. Jubiläum, wenn auch die Gründung einige 
Monate vorher erfolgte. Wenn man ein Vierteljahrhundert alt ist, 
ist das nicht nur ein Grund zu feiern, sondern auch ein Grund 
kurz Rückschau zu halten. Eine große Feier wird es nicht geben, 
denn dieses Geld wollen wir lieber in weitere Schulprojekte der 
Grund- und Regelschule investieren und den Schülerinnen und 
Schülern zu Gute kommen lassen. Dennoch möchten wir gerne 
auf die Arbeit unseres Vereins aufmerksam machen.
Von Beginn an übernahmen Eltern die Funktion als 
Vorstandsvorsitzende/r und Stellvertreter/in. Und so wurde 1994 
Steffi Knabe in den Räumen der Regelschule Wormstedt zur Vor-
sitzenden des Fördervereins gewählt. Im Laufe der Jahre über-
nahmen Jan Hüttenrauch, Mike Pinkert und Ingo Faulstich diese 
ehrenamtliche Aufgabe. Derzeitige Vorsitzende ist Corinna He-
ring. Der Dank für die geleistete Arbeit gilt auch den langjährigen 
Vorstandsmitgliedern Petra Stiller-Gass (Schatzmeisterin) und 
Beatrix Larisch (Schriftführerin) und Frank Gundermann (Schul-
leiter GS).
Ein wichtiges Ziel unseres Vereins ist die Unterstützung aller 
geeigneten Maßnahmen zum weiteren Fortbestand der beiden 
Schulen in Wormstedt, denn Anfang der neunziger Jahre war die 
Regelschule Wormstedt aufgrund geringer Schülerzahlen von 
der Schließung bedroht, so dass eine jährliche Ausnahmerege-
lung beim Thüringer Kultusministerium beantragt werden muss-
te. Besonders prekär wurde es dann mit der Eingemeindung von 
Utenbach nach Apolda. Auch wenn der damalige Apoldaer Bür-
germeister Michael Müller in einer Elternversammlung versprach, 
dass es der Stadt Apolda nicht darum gehe, der Schule die Exis-
tenzgrundlage zu entziehen und dass bis 1997/98 kein Wech-
sel der Utenbacher Schüler ansteht, traute man seiner Aussage 
nicht. Eltern, Schüler und Lehrer organisierten gemeinsame Pro-
testmaßnahmen. Der damalige Schulleiter Roberto Töpfer fand 
Unterstützung beim Landrat Hans-Helmut Münchberg und beim 
Bürgermeister der Gemeinde Saaleplatte Jörg Hammer.
Schlussendlich gab es dann eine neue Regelung des Kultus-
ministeriums, die den Erhalt der Wormstedter Schule sicherte. 
Heute wird die Schule auch von Schülern aus Apolda besucht. 
Diese müssen jedoch einen Gastschulantrag stellen, der vom 
Schulamt genehmigt werden muss. Ebenso müssen die Eltern 
die Fahrtkosten selbst tragen.
Der Förderverein „Schule in Wormstedt“ e.V. verfolgt laut Sat-
zung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke und 
ist selbstlos tätig. Er nahm und nimmt aktiv auf das Schulleben 
der staatlichen Grund- und Regelschule Einfluss. Außerunter-
richtliche Angebote und größere Projekten und Veranstaltungen, 
wie z. B. Schulfeste, werden finanziell unterstützt und den beiden 
Schulen bezüglich der Ausstattung und Werterhaltung finanzielle 
Mittel zur Verfügung gestellt. Unter anderem wurden in den letz-
ten Jahren beide Schulen durch den Förderverein durch folgen-
de Anschaffungen unterstützt: Kauf großen Spielgerätes und ei-
nes Geräteschuppens für die Grundschule; 2 Videokameras und 
Fotoapparate für die Regelschule; Ballwagen für die Turnhalle; 
Fahrtkostenzuschüsse für Projekte in Geschichte (Buchenwald), 
Kunst (Feininger); Maßnahmen der Berufsorientierung). Ebenso 
ist es seit einigen Jahren zu einer schönen Tradition geworden, 
dass jeweils zum Halbjahr und zum Schuljahresende Schüler für 
sehr gute Leistungen bzw. für ihr Engagement eine kleine Aus-
zeichnung in Form eines Gutscheins erhalten.


